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Landesjugendhilfeausschuss  
des Freistaates Thüringen 
- 7. Legislaturperiode -  
 
 
BESCHLUSSPROTOKOLL        
der 8. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses  
des Freistaats Thüringen am 6. Dezember 2021 
 

01 Begrüßung durch den Vorsitzenden  

 
01.1 Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 

 
01.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
01.3 Organisatorische Hinweise zum Ablauf der Sitzung 

 
 

02 Bestätigung der Tagesordnung   

 
Der Vorsitzende informiert:  
 

 Initiativantrag des Vorsitzenden zur Haushaltsplanung 2022 → Antrag bezieht sich auf 
die Ausweisung des Haushaltsansatzes zur Örtlichen Jugendförderung. Gemäß § 7 Abs. 
1 d der Geschäftsordnung sind Initiativanträge nach Begründung der Dringlichkeit zuläs-
sig. Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Terminsetzung der Haushaltsberatungen des 
Thüringer Landtags. 
Antrag soll in heutiger Sitzung beraten werden.  

 

 kurzfristig angezeigter Änderungsbedarf seitens des TLKT zum Protokoll der Sitzung am 
13. September: TOP 13.7 – BV 62/21 

 

 TOP 5.3 und 5.5 werden nicht aufgerufen → Gremien haben nicht getagt.  
 

 TOP 5.4: Stiftungsrat EJBW hat am 2. Dezember 2021 getagt → mündlicher Bericht von 
Herrn Johansson  

 

 TOP 9 und 10 werden zusammen nach TOP 03 behandelt  
 
Die Tagesordnung wurde nach Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

03 Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung vom 13. September 2021  

 
Gewünschte Protokolländerung des TLKT zum TOP 13.7 BV 62/21 
Streichung „Frau Weirauch: Aus Sicht der Kommunen wird eine Verordnung bevorzugt.“ 
 
Änderungen werden durch die Verwaltung im Protokoll vom 13.09.2021 ausgewiesen. 
 
Das Protokoll wurde mit der Änderung bei einer Enthaltung mehrheitlich bestätigt.  
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04 Information des Vorsitzenden des LJHA 

 
Termine für 2022 sind bereits mit der Einladung versandt worden.  
7. März 2022; 13. Juni 2022; 12. September 2022; 5. Dezember 2022 
 
Diskussion Zeitmanagement bei den Sitzungen des LJHA: 
Grundsätzlich wird der zu knappe Zeitkorridor für die Sitzungen thematisiert. Verschiedene 
Themen und Beschlüsse können nur sehr verkürzt beraten werden. 
 
Der Zeitpunkt des Beginns mit 14:00 hat sich aus Sicht des Vorsitzenden und der Verwal-
tung grundsätzlich bewährt, da damit den berufenen jungen Menschen die Möglichkeit der 
Teilnahme grundsätzlich ermöglicht wird. 
 
Festlegung: Der Vorsitzende wird sich zu der Problematik mit der Verwaltung abstimmen. 
Zudem wird bereits bei der Aufstellung der TO der zur Verfügung stehende Zeitrahmen kon-
kreter betrachtet und die Möglichkeit des Beginns einer Sitzung um 13:00 Uhr bzw. an einem 
Samstag geprüft.  
 
Informationen zu den Ab- und Neuberufungen 
 
 

05 Kurzberichte aus der Gremienarbeit  

 
05.1 Stiftung HandinHand – Kurzbericht lag vor  

 
05.2 Landesschulbeirat – Kurzbericht lag vor  
 
05.3 Landesfamilienrat – hat nicht getagt  

 
05.4 Stiftung EJBW – mündlicher Bericht von Herrn Johansson wird zur Kenntnis genom-

men  
 
05.5 Projektgruppe LSZ – hat nicht getagt 
 
 

06 Berichte aus den Arbeitsgruppen 

 
06.1 Arbeitsstand in den Arbeitsgruppen  

 
Die schriftlich vorgelegten Informationen wurden ohne Nachfragen zur Kenntnis genommen. 
 
AG Fachkräfte: geplanter Termin 26. November 2021 musste auf Grund coronabedingter 
Terminkollision kurzfristig abgesagt werden → Termin soll schnellmöglich zu Beginn 2022 
nachgeholt werden.  
 
AG Spezialisierte Einrichtungen: wird bei der Übersicht „Arbeitsgruppen“ ergänzt  
 
AG Planungsgruppe LJFP: 
Planungsgruppe kann den Bestand LJFP 2023 bis 2027 nicht wie ausgewiesen vorlegen. 
Dieser wird in der Sitzung am 7. März 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Festlegung: Korrigierte Übersicht zu den Arbeitsgruppen wird dem Protokoll beigefügt.  
 
           Anlage 1 
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Strategiegruppe 

Das schriftlich vorgelegte Protokoll wurde ohne Nachfragen zur Kenntnis genommen. 
 
 
06.2 Beschlusskontrolle 
 
Die schriftlich vorgelegte Information zur Beschlusskontrolle wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Nachfragen wurden beantwortet. 
 
 

07 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  

 
07.1 Aktuelle Informationen  
 
07.1.1 Information der obersten Landesjugendbehörde zu aktuellen Entwicklungen im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe 
 
BE: Frau Lorenz 
 
Jugendcheck 
Ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Minister: Konzept Jugendcheck wird dem LJHA 
zeitnah zur Verfügung gestellt.  

          Anlage 2 
 
ESF Förderperiode 2021-2027 
Förderbeginn mit neuer FRL 1. Juli 2022 → neue Förderperiode wird vorbereitet → beste-
hende Aktivierungsrichtlinie wird verlängert; LJHA wird angehört; 
Interessenbekundungsverfahrens für die neue Förderperiode soll im Februar beginnen; Ziel 
ist die Vermeidung von Förderlücken bei Trägern und Zielgruppen  
 
Fördergegenstände werden fortgeführt:  
 

 Beratungsstellen für junge Menschen bleiben förderfähig → derzeit in TH sieben Bera-
tungsstellen → Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“ läuft aus → Abfrage bei 
JÄ und Jobcentern bezüglich weiterer Bedarfe ist erfolgt  

 

 Praxisorientierte Maßnahmen werden ebenfalls fortgeführt → in der Planung ist mindes-
tens eine Maßnahme je Landkreis/kreisfreier Stadt; Zielgruppen werden erweitert: junge 
Menschen, die im Rahmen der Jugendgerichtshilfe betreut oder junge Menschen mit ei-
ner Schulverweigerungsverhalten → Förderung junger Menschen ist erst ab dem 15. Le-
bensjahr möglich 

 

 Weitere Fördergegenstände:  
Tizian → wird fortgeführt  
Tizian Plus → wird an das TMASGFF abgegeben, da hier nur Erwachsene gefördert 
werden  

 

 zusätzliche Fördergegenstände aus dem Bereich Erwachsenenbildung (EB):  
Grundbildungszentren von anerkannten Einrichtungen der EB 
Bildungsberatung an anerkannten Einrichtungen der EB 
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07.1.2 Information der Verwaltung Landesjugendamt (obere Landesjugendbehörde) 

 

 Zwischenbericht zum „Haus Christophorus“ ÖHK liegt schriftlich vor und greift die einge-
reichten Fragen von Herrn Möller und Herrn Nöthling auf  

 
Dank an das Fachreferat für die Beantwortung und die Möglichkeit des fachlichen Aus-
tausches im Vorfeld der Sitzung.  

 
Nachfragen wurden beantwortet. 
 
 
BE: Frau Hager  
 
Bericht Fortschreibungsverfahren LJFP 

 
Bestandserarbeitung ist sehr umfangreich und dauert nach siebenmonatiger Arbeitsphase 
derzeit noch an → Abschluss verzögert sich mit Auswirkungen auf den Zeitplan des Fort-
schreibungsprozesses → Beschlussfassung des LJFP muss in Folge von Juni 2022 auf Sep-
tember 2022 verschoben werden; Entwurf wird in der Juni-Sitzung 2022 vorgestellt → Anhö-
rung zur Entwurfsfassung ist ab 20. Juni 2022 für vier Kalenderwochen geplant  
 
Bedarfserhebung hat bereits begonnen → die Erfassung von Anregungen, Wünschen und 
Bedürfnissen bei den anerkannten freien Trägern wurde am 22. Oktober 2021 abgeschlos-
sen, derzeit erfolgt die Zusammenstellung der Rückmeldungen und die Würdigung in der 
Planungsgruppe  
 
Leitbilderarbeitung ist abgeschlossen (Beschlussfassung im September 2021 erfolgt)  
 
thüringenweite Befragung junger Menschen für Lebenslagenbericht hat begonnen und läuft 
bis 22. Dezember 2022 → aktuell haben sich über 2.000 junge Menschen bereits daran be-
teiligt  
Nachfragen zur Verlängerung der Befragung wurden beantwortet. Die Mitglieder des LJHA 
sind aufgefordert, die Befragung in den Medien und Strukturen zu verbreiten. 

 
Jugendgruppe zur Begleitung des Fortschreibungsprozesses: die kontinuierliche Begleitung 
des Fortschreibungsprozesses durch eine Gruppe junger Menschen in einem monatlichen 
Rhythmus entspricht nicht deren Lebenswelt, die Planungsgruppe hat sich gemeinsam mit 
Vertretenden der Jugendgruppe auf eine punktuelle Beteiligung verständigt, die Verwaltung 
des Landesjugendamtes hat dafür ein Konzept vorgelegt  
           Anlage 2a 

 
 

LJFP 2017-2022: Angebote sind auf Grund pandemischer Bedingungen unter erschwerten 
Bedingungen möglich und mussten teileweise eingeschränkt stattfinden, laufen aber entspre-
chend der Zielvorgaben 
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BE: Frau Kascholke  
 
Bericht aus der BAGLJÄ 

 
Wesentlicher Diskussionspunkt: SGB VIII-Novelle, insbesondere die Erstellung von Schutz-
konzepten in der Pflegekinderhilfe → Diskussion zu einer webbasierten Plattform und einem 
Multiplikatorenmodell, auf das die Länder und Kommunen zugreifen können  

 
AG Inklusion: Auftrag zur Erstellung einer Musterstellenbeschreibung für den Verfahrenslots-
ten, der ab 2024 gesetzlich verankert ist (§ 10b SGB VIII), → Wunsch und Auftrag der öffent-
lichen Träger → hier sind besondere Kompetenzen und Kenntnisse gefragt → Fachkräfte mit 
einem solchen Profil sind derzeit auf dem Fachkräftemarkt nicht frei verfügbar  
 
AG Digitalisierung: Protokoll zum Arbeitsstand wird zur Kenntnis genommen → nächster Ter-
min der AG am 13. Dezember 2021 → Zielstellung: 2022 sollten konkrete Beschlussfassun-
gen erfolgen   
 
 
07.1.3 Information zu Jugendhilfe und Schule  
 
Es liegen keine aktuellen Informationen vor.  
 

 
07.2 Anfragen an das Landesjugendamt/TMBJS 

 
Annexleistungen für Junge Menschen in Einrichtungen der Erziehungshilfe:  
 
BE: Herr Johansson          
           Anlage 3 
 
Rechtsgrundlagen, aktuelle Situation und Regelungsbedarfe werden vorgestellt → Annexka-
talog besteht seit 2011 → ungleiche Bedingungen in den Kommunen und damit auch eine 
Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen, die in einer Einrichtung leben → unter-
schiedliche Teilhabechancen auf Grund der unterschiedlichen Regelungen (z. B. bei Ferien-
freizeiten, Klassenfahrten und Lernmitteln oder Bekleidung)  
 
Zuständigkeit des LJHA ist nicht gegeben → Mitglieder des LJHA sollen jedoch über den 
Stand und die Problematik und zum Handlungsbedarf informiert werden,  
Zuständigkeit der örtlichen Jugendhilfeausschüsse ist gegeben  
 
Forderung: Anpassung der Regelungen an tatsächliche Bedarfe ist unter Beteiligung junger 
Menschen dringend erforderlich  
 
TLKT - Frau Weirauch:  
Problematik wurde mit den Mitgliedern bereits am 15. Juni 2021 thematisiert  
Überarbeitung ist auch aus Sicht der Kommunen notwendig → AG wurde gebildet → 
Überarbeitungsbedarf und bestehende örtliche Regelungen wurden zusammengefasst → 
Klärung und Entscheidung, wo und in welcher Form Anpassungen erfolgen müssen, soll 
auch mit Blick auf Regelungen anderer Bundesländer erfolgen → Vereinheitlichung ist das 
Ziel  
 
Nächste Sitzung der AG ist für Januar 2022 geplant. 
 
Fragen und Probleme zum möglichen Regelungsbedarf, Ungleichbehandlung, Art der Kos-
tenermittlung, landeseinheitlichen Regelungen und dem Empfehlungscharakter; Befassungs-
recht der örtlichen Jugendhilfeausschüsse einer solchen Empfehlung wurden diskutiert.  
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Vorsitzender: Bitte an die Kommunale Ebene um eine Zwischeninformation in einer der 
nächsten Sitzungen des LJHA.  
 
 

08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  

 

08.1 Aktuelle Informationen  
 

Es liegen keine aktuellen Informationen vor.  
 

08.2 Anfragen an das TMASGFF 
 

Es liegen keine schriftlichen und mündlichen Anfragen vor.  
 
 

09 Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen 

 
Herr Minister Holter führt aus: 

 

 Kabinettbeschluss zur Einführung des Jugendchecks in Thüringen → wird künftig bei al-
len Gesetzesvorhaben und Entscheidungen der Landesregierung berücksichtigt  

 

 zum KJSG unter Bezug auf die Schwerpunkte  
o verbesserter Kinder- und Jugendschutz, Pflegkinder/Einrichtungen, inklusive Aus-

richtung der Kinder- und Jugendhilfe, Prävention vor Ort, Beteiligung junger Men-
schen und ihrer Familien und  

o Verweis auf den in dieser Sitzung zu beschließenden Masterplan und anstehende 
Änderungen des ThürKJHAG in Folge der SGB VIII-Novelle  

 

 zum Haushalt 2022 
o Beratung des Einzelplan 04 (TMBJS) im Bildungs- und Haushalts- und Finanzaus-

schuss  
o Anhörung der Kommunen erfolgt noch 
o TMBJS hat mit ca. 2 Mrd. EUR (≈ 32 %) den größten Teil des Landeshaushalts zu 

verwalten → davon sind ca. 1,5 Mrd. EUR Personalausgaben für Personal in Schu-
len → ca. 500 Mio. EUR Sachhaushalt → beinhaltet Mittel für die Kinder- und Ju-
gendhilfe  

o Einsparungen im Sachhaushalt waren erforderlich, um die Vorgabe des TFM zu er-
füllen → Bereich der KJH ist auch von Einsparungen betroffen  

o Einsparpotentiale im eigenen HH des TMBJS wurden ausgeschöpft  
o HH 2022 soll voraussichtlich am 4. Februar 2022 beschlossen werden 
o Januar 2022 → vorläufige Haushaltsführung  

 
Weitere kurze Ausführungen:  
 

 Umsetzung und Abbildung des Aufholpaketes nach Corona im HH  
 

 Umsetzung des Guten-Kita-Gesetzes sowie zur Beibehaltung der beiden beitragsfreien 
Kita Jahre, zur Verbesserung des Personalschlüssels, zum Einbezug der Minderzeiten, 
zur PIA- Ausbildung; anstehende Fragen werden im Zusammenhang mit der Novelle des 
ThürKigaG in der Koalition diskutiert 

 

 Örtliche Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Mehrbedarf war angemeldet → im Rah-
men der Einsparungen zunächst Beschränkungen auf das gesetzliche Mindestmaß → 
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Änderungsanträge der Regierungsfraktionen für ursprünglich geplante Erhöhung liegen 
bereits vor  

 

 Testungen in Kitas: Anmeldung im Rahmen des Sondervermögens werden erfolgen → 
benötigt werden monatlich ca. 1,6 Mio. EUR für die Testungen der 3- bis 6-Jährigen.  

 
 
Nachfragen wurden von Herrn Minister beantwortet.  
 
 

10 CORONA 

 
BE: Minister Holter:  
           
Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche  
           Anlage 4  
 
Nachfragen u. a. zur aktuell geplanten Testverordnung, zu Finanzierungsfragen und Möglich-
keit einer zentralen Testbeschaffung, zur Eignung von Tests, zur erforderlichen Abstimmung 
vor Ort, zu Möglichkeiten und Refinanzierung von Pooltestungen, zur Umsetzung von 3G-
Regelungen am Arbeitsplatz, zum Umgang mit Quarantäneanordnungen und zur weitest ge-
henden Arbeitsfähigkeit der Strukturen vor Ort sowie zur diskutierten Impfpflicht bei Kindern 
und Jugendlichen wurden beantwortet.  
 
Herr Minister verweist jedoch zugleich auf eine weitere Befassung des Kabinetts am Folge-
tag mit dem Thema Testungen in Kitas. Insofern kann diesen Entscheidungen mit aktuellen 
Aussagen nicht vorgegriffen werden.  

         
 
Aufholen nach Corona 
 
BE: Frau Eckholdt  
 
Aktuelle Informationen zum Stand der Verwaltungsvorschrift und den Kooperationsvereinba-
rungen → VV soll am 22. Dezember 2021 veröffentlicht werden und rückwirkend zum Sep-
tember 2021 in Kraft treten → VV ist Grundlage für die zu schließenden Kooperationsverein-
barungen zwischen dem TMBJS und den externen Partnern (u. a. Landessportbund, Paritäti-
sches Bildungswerk, LKJ, VHS-Verband, Kindersprachbrücke, Landesverkehrswacht) 
Link: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/aufholen/VV_Aufholen_nach_Corona.pdf 
 
Unterrichtsergänzende und -begleitende Angebote (auch für die Ferien): Online-Plattform für 
Gesuche und Angebote befindet sich in der Testphase; Freischaltung ist für den 15. Januar 
2022 geplant  
Link: https://bildung.thueringen.de/schule/staerken-unterstuetzen-abholen 
 
Nachholangebote: Abfrage bei Schulen zur Möglichkeit und Bereitschaft freiwilliger Mehrar-
beit von Lehrern und sonderpädagogischen Fachkräften ist erfolgt  
 
Lernstandanalyse: bis Ende des 1. Schulhalbjahres sollen Schulen eine Lernstandanalyse 
vornehmen → Analyse ist Grundlage für die Planung passgenauer Maßnahmen → individu-
elle Förderung kann sich gem. VV auf körperlich-motorische, sozio-emotionale und kognitive 
Förderung beziehen → Maßnahmen sollen eigenverantwortlich seitens der Schulen ab dem 
2. Schulhalbjahr durchgeführt werden → sofern keine schulischen Angebote möglich sind, ist 
der Einbezug von Kooperationspartnern bzw. kommerziellen Anbietern möglich 
 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/aufholen/VV_Aufholen_nach_Corona.pdf
https://bildung.thueringen.de/schule/staerken-unterstuetzen-abholen


 

8 
 

Nachfragen wurden beantwortet.  
 
 
Hybrid-Unterricht in der Quarantäne 
 
BE: Dr. Matthias Müller          
 
Ausgangspunkt ist die Fragestellung aus der Sitzung des LJHA vom 13. September 2021  
„Wie werden Schülerinnen und Schüler während Quarantänezeiten und im Rahmen von Dis-
tanzunterricht erreicht?“  
 
           Anlage 5 
 
Nachfragen zu lernförderlichen Arbeitsbedingungen für Schülerinnen und Schüler während 
des Distanzunterrichts, mögliche Kontrollmechanismen, unterstützende Fragenkataloge, zur 
Schulcloud, zur wissenschaftlichen Begleitung, Parallelität zu Präsens- und Digitalangeboten 
wurden beantwortet.  
 
 

11 Schuldistanz 

 
BE: Herr Hess  
 
Empfehlungen und Materialien:  
Vielfältige Materialen sind unter dem Thema „Schuldistanz überwinden“ auf dem Thüringer 
Schulportal eingestellt. Die Materialien reichen von der Prävention über die frühzeitige Er-
kennung bis hin zur Zusammenarbeit mit den Jugend- und Ordnungsämtern. 
 
https://www.schulportal-thueringen.de/start?swift_suchbegriff=Schuldistanz+&swift_ob-
ject=suche&swift_action=view&kzArtikelsuche=1&kzSchulsuche=1&kzMediensuche=1 
 
Das Material soll im laufenden Kalenderjahr über die verschiedenen dienstlichen Kanäle im-
plementiert und bekannt gemacht werden. Das Thillm wird parallel entsprechende Fortbil-
dungen anbieten. Das Thema wird zudem in den laufenden Fortbildungen und Beratungen 
der Schulleiter behandelt. 
 
Im Kalenderjahr 2022 sollen die Materialien genutzt werden, danach soll eine Evaluierung 
sowie ein Bericht im Jahr 2023 erfolgen. 
 
Schulstatistik: 
Corona bedingt ist eine valide Einschätzung und Interpretation der Daten schwer möglich, 
insofern können die Zahlen nur bedingt interpretiert werden. Die Schulen sind durch Corona 
stark belastet, so dass zusätzliche Abfragen derzeit nicht angezeigt sind. Die Schulaufsichts-
referate des TMBJS und der SSÄ haben die Thematik Schuldistanz im Blick. 
 
Nachfragen zur Erfassungsmethodik: Der prozentualer Anteil Präsenzunterricht kann mit den 
vorhandenen Daten nicht bestimmt werden. 
 
Die fehlenden Daten zu Fehltagen an berufsbildenden Schulen in verschiedenen Landkrei-
sen sind dadurch bedingt, dass in den entsprechenden Landkreisen entweder keine Berufs-
bildenden Schulen existieren oder nur Schulteile von Schulen, deren Hauptsitz in einem an-
deren Landkreis liegt, sodass fehlende Schüler nur im Landkreis des Hauptsitzes gezählt 
werden. 
 
 

https://www.schulportal-thueringen.de/start?swift_suchbegriff=Schuldistanz+&swift_object=suche&swift_action=view&kzArtikelsuche=1&kzSchulsuche=1&kzMediensuche=1
https://www.schulportal-thueringen.de/start?swift_suchbegriff=Schuldistanz+&swift_object=suche&swift_action=view&kzArtikelsuche=1&kzSchulsuche=1&kzMediensuche=1
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12 Landesfamilienförderplan 

 
Eine umfangreiche schriftliche Berichterstattung liegt vor. 
 
Nachfragen wurden beantwortet:  
 
(1) Die ausgeschriebene Stelle zur Vernetzung der Arbeit der Familienferienstätten mit der 
LSZ-Ebene konnte durch die AWO-Sano nicht mit einer qualifizierten Fachkraft besetzt wer-
den. Das Thema soll am 13. Januar 2022 im Landesfamilienrat nochmals aufgegriffen wer-
den. 
 
(2) Zur Inanspruchnahme des „Sonderprogramms Familienerholung“ sollen durch das 
TMASGFF entsprechende Daten nachgereicht werden. 
 
           Anlage 6 
 
 

13 Beschlussfassung  

 
13.1 Verfahrensvorschlag zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgeset-

zes (KJSG) in Thüringen 
Beschluss-Reg-Nr.: 63/21 
Einreicher: Vorsitzender 

 
1. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt den vom Vorsitzenden des Landesju-

gendhilfeausschusses in Zusammenarbeit mit der Strategiegruppe vorgelegten 
Verfahrensvorschlag einschließlich der jeweiligen Priorisierung (Terminschiene) 
zur Umsetzung der Regelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 
in Thüringen.  

 
2. Der Verfahrensvorschlag umfasst  

I. den erforderlichen landesgesetzlichen Regelungsbedarf 
II. den Überarbeitungs- bzw. Erarbeitungsbedarf Fachlicher Empfehlungen 

III. die Prüfaufträge, die sich an die Verwaltung richten 
IV. den Austausch- und Beratungsbedarf der Praxisfelder.   

 
3. Die Verwaltung berichtet ab März 2022 regelmäßig über den jeweiligen Umset-

zungsstand und weist auf die Einrichtung notwendiger Arbeitsgruppen durch den 
Landesjugendhilfeausschuss rechtzeitig hin.  
 

4. Sofern sich in den Arbeits- und Umsetzungsprozessen gravierende Abweichungen 
von der Priorisierung ergeben, beschließt der LJHA neu.  

 
 
Abstimmung:  
 

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

17 
 

17 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.  
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Herr Möller, MdL:  
 
Anregung: Eine Information an die Abgeordneten über die terminierten und priorisierten Vor-
haben des Masterplans im Zusammenhang mit der Umsetzung des KJSG wird für deren Ar-
beit und Überlegungen als unterstützend und hilfreich erachtet.  
 
Verwaltung sagt entsprechende Information zu.  
 

 
13.2 Förderrichtlinie „Landesprogramm Kinderschutz“ (Organvorbehalt) 

Beschluss-Reg-Nr.: 64/21 
Einreicher: Vorsitzender  
 

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Stellungnahme des Vorsitzenden, die ter-
minbedingt unter Organvorbehalt abgegeben wurde, zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
Abstimmung: 
 

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

16 
 

16 0 0 

 
 
Der Beschluss wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 
13.3 Förderrichtlinie „Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben“ (Organ-

vorbehalt“ 
Beschluss-Reg-Nr.: 65/21 
Einreicher: Vorsitzender 

 
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die unter Organvorbehalt abgegebene Stel-
lungnahme des Vorsitzenden zur Fortschreibung der Förderrichtlinie zum Landespro-
gramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Abstimmung:  
 

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

17 
 

15 0 2 

 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.  
 
 
Festlegung: Frau Dr. Hammer sagt für das Protokoll eine tabellarische Zusammenfassung 
der Änderungen der FRL zu und weist in dem Zusammenhang auch auf die Umsetzungs- 
und Arbeitsprozesse der Projektgruppe hin (siehe Anlage 6 zu TOP 12). 
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13.4 Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder und Ju-
gendliche mit besonderen erzieherischen Bedarfen 
Strategiepapier und Errichtung einer Arbeitsgruppe 
Beschluss-Reg-Nr.: 66/21         
Einreicher: Denny Möller, MdL 

 
1. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt, dass Nr. 3 von Beschluss-Reg-Nr. 

120/14 und Beschluss-Reg-Nr. 36/20 aufgehoben werden.  
 

2. Es wird eine vorbereitende AG gegründet. In dieser vorbereitenden AG sollen Ver-
treterinnen und Vertreter des Landesjugendamtes, der örtlichen Jugendämter, 
freien Träger der Jugendhilfe, der Schule, aus Wissenschaft sowie den im Thürin-
ger Landtag vertretenen Fraktionen mitarbeiten.  

 
3. Die vorbereitende AG soll einen neuen Auftrag zur Entwicklung eines Strategiepa-

piers zum Thema HzE in Thüringen formulieren. Dazu soll sie ein Thesenpapier er-
arbeiten, das die Herausforderungen bei der Ausgestaltung von HzE-Maßnahmen 
auf Grundlage der aktuellen Bedarfslage von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Volljährigen in Thüringen aufgreift und dabei die neuen rechtlichen Anforderungen 
berücksichtigt, die das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz vorgibt.  

 
 
Nach ausführlicher Diskussion soll Ziffer 1 des Beschlussvorschlages gestrichen und die 
Reihenfolge der übrigen Beschlussziffern geändert werden.  
 
Im Ergebnis wird seitens des Vorsitzenden folgender geänderter Beschlussvorschlag zur Ab-
stimmung gestellt:  
 
NEU: 
 
Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen erzieherischen Bedarfen 
Strategiepapier und Errichtung einer Arbeitsgruppe 
Beschluss-Reg-Nr.: 66/21 
 
1. Es wird eine vorbereitende AG errichtet. Die vorbereitende AG soll einen neuen 

Auftrag zur Entwicklung eines Strategiepapiers zum Thema HzE in Thüringen for-
mulieren. Dazu soll sie ein Thesenpapier erarbeiten, das die Herausforderungen 
bei der Ausgestaltung von HzE-Maßnahmen auf Grundlage der aktuellen Bedarfs-
lage von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Thüringen aufgreift und 
dabei die neuen rechtlichen Anforderungen berücksichtigt, die das Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetz vorgibt.  

 
2. In dieser vorbereitenden AG sollen Vertreterinnen und Vertreter des Landesju-

gendamtes, der örtlichen Jugendämter, der freien Träger der Jugendhilfe, der 
Schule, aus der Wissenschaft sowie den im Thüringer Landtag vertretenen Par-
teien mitarbeiten.  

 
3. Der Landesjugendhilfeausschuss wird in der Sitzung am 7. März 2022 über den Ar-

beitsstand informiert. 
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Abstimmung:  

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

21 
 

13 1 7 

 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.  
_______________________________________________________________________ 
 
13.5 Entsendung eines Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses in den Lan-

desfamilienrat 
Beschluss-Reg-Nr.: 67/21 
Einreicher: Verwaltung   

 
Der Landesjugendhilfeausschuss bestätigt die Entsendung des Vorsitzenden als Ver-
treter des Landesjugendhilfeausschusses in den Landesfamilienrat. 
 
Für die Stellvertretung wird Kristine Müller benannt. 
 
Das entsandte Mitglied berichtet regelmäßig über die Kurzberichte aus den Gremien 
dem Landesjugendhilfeausschuss. 
 
 
Abstimmung: 
 

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

21 
 

21 0 0 

 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 

 
13.6 Entwurf Landeshaushalt 2022, Einzelplan 04, TG 633 05,  

Örtliche Jugendförderung 
Beschluss-Reg-Nr.: 68/21 
Einreicher: Vorsitzender 

 
1. Der Landesjugendhilfeausschuss lehnt den durch die Landesregierung im Entwurf 

des Landhaushaltes ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.037.500 € ab, der gegen-
über 2021 eine Kürzung von 1,5 Mio. € darstellt. Aus seiner Sicht ist dies ein falsches 
jugendpolitisches Signal, zumal in jetziger Situation Politik, Wissenschaft und Fach-
welt ein MEHR an Jugendarbeit formulieren. Darüber hinaus ignoriert der vorlie-
gende Haushaltsansatz die durch den Landesgesetzgeber 2019 in § 15b ThürKJHAG 
bewusst aufgenommene Revisionsklausel, aus der hervorgeht, dass „das für Kin-
der- und Jugendhilfe zuständige Ministerium … alle zwei Jahre die Höhe einer An-
passung des Zuschusses“ überprüft „und … den für Jugend zuständigen Aus-
schuss des Landtags über das Ergebnis der Prüfung“ informiert.  
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2. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet den Landeshaushaltsgesetzgeber eindring-
lich dafür Sorge zu tragen, den Ansatz des Haushaltsplanes 2022 vom Bestands-
schutz des Jahres 2021 (16.537.500 €) ausgehend zuzüglich der Tarif- und Kosten-
steigerungen zu etatisieren. 

 
Nach ausführlicher Diskussion soll der Beschlussvorschlag des Vorsitzenden um den Sach-
verhalt „Schulsozialarbeit“ ergänzt werden. Der von der Verwaltung zu ändernde Beschluss 
wird zur Abstimmung gestellt. 
 
Festlegung: Die Verwaltung wird beauftragt, den erweiterten Beschluss sowie das Abstim-
mungsvotum den jugendpolitischen Sprechern und Sprecherinnen des Thüringer Landtags 
zuzuleiten.  
 
 
NEU: Erweiterter Beschlussvorschlag:  
 
Entwurf Landeshaushalt 2022, Einzelplan 04, TG 633 05,  
Örtliche Jugendförderung 
Beschluss-Reg-Nr.: 68/21 
Einreicher: Vorsitzender 
 

1. Der Landesjugendhilfeausschuss lehnt die durch die Landesregierung im Entwurf 
des Landhaushaltes ausgewiesenen Kürzungen auf die jeweilige gesetzliche 
Grundlage in den Ansätzen der örtlichen Jugendförderung auf die Höhe von 
15.037.500 € und der Schulsozialarbeit auf die Höhe von 22.251.700 ab. Aus seiner 
Sicht ist dies ein falsches jugendpolitisches Signal, zumal in jetziger Situation Po-
litik, Wissenschaft und Fachwelt ein MEHR an Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
formulieren. Darüber hinaus ignoriert der vorliegende Haushaltsansatz die durch 
den Landesgesetzgeber in § 15b und § 19a ThürKJHAG bewusst aufgenommene 
sog. Revisionsklausel, aus der hervorgeht, dass „das für Kinder- und Jugendhilfe 
zuständige Ministerium … alle zwei Jahre die Höhe einer Anpassung des Zuschus-
ses“ überprüft „und … den für Jugend zuständigen Ausschuss des Landtags über 
das Ergebnis der Prüfung“ informiert.  

 
2. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet den Landeshaushaltsgesetzgeber ein-

dringlich dafür Sorge zu tragen, die Ansätze des Haushaltsplanes 2022 vom Be-
standsschutz des Jahres 2021- Örtliche Jugendförderung 16.537.500 € und 
Schulsozialarbeit – 23.363.600 ausgehend zuzüglich der Tarif- und Kostensteige-
rungen zu etatisieren. 

 
 
Abstimmung: 
 

anwesend 
 

ja nein Enthaltung 

21 
 

21 0 0 

 
Der Beschluss wurde mit der Erweiterung um den Sachverhalt „Schulsozialarbeit“ ein-
stimmig angenommen. 
 
Information der Verwaltung: 
Den jugendpolitischen Sprechern und Sprecherinnen wurde mit Schreiben vom 15. Dezem-
ber 2021 der erweiterte und einstimmig gefasste Beschluss zugeleitet.  
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Der Vorsitzende beendet die Sitzung und dankt allen Mitgliedern des LJHA und der Verwal-

tung und wünscht eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 

 
Die nächste Sitzung des LJHA findet am 7. März 2022 im Thüringer Landtag statt.  
 
 
Ende der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
 
 
 
 
gez. Peter Weise       gez. Christine Kascholke  
(Vorsitzender)        (Protokoll) 
 



Anlage 1 zu TOP 06.1, LJHA am 6. Dez. 2021 

 
Arbeitsstand in den Arbeitsgruppen des Landesjugendhilfeausschusses 
zur LJHA-Sitzung am 6. Dezember 2021 –             
 

Arbeitsgruppe/Beschluss-Nr. 
 

Termine/Berichte 

AG Kindertagesbetreuung 
(26/15) 

Die letzte Beratung der AG Kita fand am 8. Februar 2019 statt.  
 
BV 60/21 Erstellung und Überarbeitung Notfallkalender für Kindertageseinrichtungen 
BV 61/21 Fachliche Empfehlungen - Umsetzung der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen  
 
Berichterstattung: Sonja Zeidler 
 

AG unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge 
(6/15) 

Die AG hat zuletzt am 8. Mai 2018 (19. Sitzung) getagt. 
 
AG wurde ruhend gestellt. Wird bei Bedarf aktiviert – siehe Beschlussprotokoll der 18. Sitzung des LJHA  
vom 17. Juni 2019 (TOP 11, S. 10) 
 
Berichterstattung: Eva Sturmfels 
 

AG Planungsgruppe 
Landesjugendförderplan  
(40/20) 
 
 

Die Planungsgruppe tagt aktuell ausschließlich digital und hat am 31. August 2021 ihr viertes Arbeitstreffen 
durchgeführt. In gemeinsamer Abstimmung wurde die Vorlage des Bestandes des LJFP auf die Dezembersitzung 
des LJHA verschoben. Hintergrund sind noch zu ergänzende Daten aus dem Umsetzungsjahr 2020 und deren 
entsprechende Würdigung durch die pandemische Situation.  
Weiterhin hat die Planungsgruppe über den Beginn der Bedarfserfassung beraten, den Zeitraum der Rückmel-
dungen für die freien Träger und das Anschreiben dazu abgestimmt sowie sich über das weitere Vorgehen zur 
Jugendbeteiligung im Fortschreibungsprozess informiert.  
Die freien Träger wurden im Nachgang der Sitzung seitens der Verwaltung des Landesjugendamtes eingeladen, 
ihre Wünsche, Bedürfnisse und fachlichen Anregung inklusive entsprechender finanzieller Bedarfe an die Pla-
nungsgruppe bis einschließlich 22. Oktober 2021 zu übersenden. Die vorliegenden Rückmeldungen werden aktu-
ell von der Verwaltung zusammengestellt und der Planungsgruppe in der Sitzung am 23. November 2021 zur 
Kenntnis gegeben. Gleichzeitig wird in dieser vierten Sitzung der Planungsgruppe der Bestand abschließend be-
raten und dem LJHA zur Beschlussfassung vorgelegt.  
Der Bericht wird in der Sitzung am 7. März 2022 vorgelegt.  
 
Berichterstattung: Yvonne Hager 
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Arbeitsgruppe/Beschluss-Nr. 
 

Termine/Berichte 

AG Vollzeitpflege 
(80/17) 
(118/18) 
(139/19) 

1. Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 7. Dezember 2020 beschlossen, die Pauschalbe-
träge für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege ab 1. Januar 2022 an die Empfehlungen des Deutschen Ver-
eins für öffentliche und private Fürsorge e. V. (DV) jährlich anzupassen. Die aktuellen Empfehlungen für das 
Jahr 2022 wurden den Thüringer Jugendämtern mit Schreiben vom 24. September 2021 zugeleitet. 
 

2. Die Weiterbildung zur zertifizierten Fachkraft der Pflegekinderhilfe für die Thüringer Jugendämter konnte bis 
zum Modul 5 am 7. und 8. September 2021 durchgeführt werden.  Das Abschlussmodul mit anschließender 
Zertifikatsübergabe ist für 8. bis 10. Dezember 2021 geplant.  

 
3. Die 6. Arbeitsberatung der AG „Pflegekinderhilfe“ der BAGLJÄ konnte am 4. und 5. November 2021 aufgrund 

der steigenden COVID-Infektionszahlen nicht in Hannover stattfinden. Es wurde in einem Onlinemeeting eine 
neue redaktionelle Arbeitsweise für die fachlichen Empfehlungen für die Pflegekinderhilfe erarbeitet. Die ent-
sprechenden Entwürfe sollen im März 2022 vorgelegt werden. 

 
Berichterstattung: Kerstin Vorpahl 
 

AG Fachkräfte  
(87/17)+(9/20) 
 
ehemals:  
AG Fachkräftegewinnung 
(87/17) 
AG Fachliche Empfehlungen  
Fachkräfte in der Jugendhilfe  
(9/20) 

Der Zwischenbericht der AG Fachkräftegewinnung wurde am 4. März 2019 beschlossen.  
Die AG Fachkräftegewinnung wird mit der AG Fachliche Empfehlungen Fachkräfte in der Jugendhilfe zu-
sammengeführt.  
 
Die 1. Sitzung der AG fand am 29. September 2021. Die für den 26.11.2021 geplante Sitzung musste wegen 
nicht verschiebbarer Terminkollision abgesagt werden. Der Termin soll zu Beginn 2022 nachgeholt werden. Es ist 
weitere Textarbeit und eine umfassendere Abstimmung erforderlich. Entwurf soll im Juni 2022 dem LJHA zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden.  
 
Berichterstattung: Christine Kascholke  
 

AG Digitalisierung 
(45/21) 
(52/21)  

Die Einrichtung der Arbeitsgruppe wurde in der Sitzung am 14. Juni 2021 beschlossen. In Vorbereitung der AG hat 
mit Unterstützung der Digitalagentur eine Digitalwerkstatt stattgefunden.  
 
Nachdem alle Mitglieder der AG benannt wurden, fand am 17. November 2021 die konstituierende Sitzung digital 
statt. Die AG hat sich entsprechend des Auftrags zunächst mit den im Werkstattprozess gefundenen Zielen befasst, 
sie geschärft und eine (teilweise neue) Priorisierung durchgeführt. Auf die Bedeutung des Aspekts der Teilhabe 
wurde hingewiesen. Querschnittsthemen, die alle Handlungsfelder und Zielgruppen betreffen, sollen mitgedacht 



 3 

Arbeitsgruppe/Beschluss-Nr. 
 

Termine/Berichte 

werden. Zur Vorbereitung der kommenden AG-Sitzung sollen konkrete Maßnahme-Vorschläge (Was? Wer? Wie?) 
gesammelt werden, um erste Maßnahmen herauszuarbeiten und zu konkretisieren. 
Die nächste AG Sitzung wird am 13. Dezember 2021 digital stattfinden.     
 
Berichterstattung: Constanze Graf  
 

AG Fachliche Empfehlungen 
EEFLB  
(53/21) 
 
 

Die namentliche Benennung der Arbeitsgruppenmitglieder ist erfolgt. Die 1. Sitzung der AG wird am 29. November 
2021 stattfinden. 
 
Berichterstattung: Ines Wesselow-Benkert 

AG Fachliche Empfehlungen 
Familienbildung  
(72/17) 

13. März 2017 → Errichtung einer AG Familienbildung zur Erarbeitung Fachlicher Empfehlungen für die Maßnah-
men der Familienbildung, Entwurf wird aktuell durch Frau Birckner und Frau Henschel erarbeitet, weitere Abstim-
mungen erfolgen in der AG. 
 
Berichterstattung: Ute Birckner  
 

AG Fachliche Empfehlungen 
Schulsozialarbeit 
(49/21) 
 

Die Arbeitsgruppe hat am 8.11.21 ihre zweite Sitzung durchgeführt. Es wurden die ersten Schwerpunkte der fach-
lichen Empfehlung bearbeitet. Die nächste Sitzung findet am 30.11.21 statt. Es ist geplant die überarbeiteten fach-
lichen Empfehlungen in die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 7. März 2022 einzubringen.  
 
Berichterstattung: Angela Lorenz 
 

AG Leitlinien 
Betrieberlaubnisverfahren 
gem. § 45 SGB VIII  
(62/21)  

Vorabstimmung zwischen Referat 43 und Referat 44 hat bereits stattgefunden.  
Vorlage geplant: 1. Quartal 2022 
 
Berichterstattung: Eva Sturmfels, Dr. Anja Nehrig  
 

AG Spezialisierte 
Einrichtungen  
(66/21)  
 

 
 
Berichterstattung: Eva Sturmfels  
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Einführung 

Die Landesregierung strebt den Ausbau der Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 

von jungen Menschen an und will ressortübergreifend positive Rahmenbedingungen für ein 

gelingendes Aufwachsen aller jungen Menschen in Thüringen schaffen. Die Erprobung eines 

Jugend-Checks in Thüringen wird in diesem Kontext die Auswirkungen von Landesgesetzen 

auf junge Menschen verstärkt in den Fokus nehmen. Dies wird im Rahmen eines dreijährigen 

Modellprojekts erfolgen. Damit wird auf Landesebene in Thüringen ein geeignetes Instrument 

zur Erfassung der Auswirkungen von Rechtsnormen auf junge Menschen entwickelt, erprobt 

und implementiert werden, um die Belange dieser bei der Erarbeitung von Gesetzesvorhaben 

zu berücksichtigen.  

Das Konzept lehnt sich an dem auf Bundesebene seit 2016 entwickelten Jugend-Check an, 

welches durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) im 

Zusammenwirken mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren konzipiert wurde.  

Darüber hinaus wird in Thüringen ein Verfahren umgesetzt, bei dem junge Menschen in die 

Gesetzesfolgenabschätzung partizipativ einbezogen werden. Da auf Bundesebene junge 

Menschen nicht in die Prüfung von Gesetzen und die Erstellung von Jugend-Checks 

einbezogen werden, wurde das auf Bundesebene genutzte Instrument an die Thüringer 

Rahmenbedingungen angepasst.  

Dargestellt werden vor diesem Hintergrund in der folgenden Konzeption des Jugend-Checks 

in Thüringen die  

1. Implementation des Jugend-Checks in das Gesetzgebungsverfahren,  

2. partizipative Einbindung junger Menschen in eine begleitende 

Gesetzesfolgenabschätzung sowie die 

3. Gestaltung des Prüfinstruments.  
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1. Implementation des Jugend-Checks in das Gesetzgebungsverfahren in Thüringen 

Der Jugend-Check ist ein Instrument zur Gesetzesfolgenabschätzung. Gesetzesentwürfe der 

Landesregierung werden in der vorparlamentarischen Phase des Gesetzgebungsprozesses 

anhand einer standardisierten Methodik (siehe Kapitel 3) auf mögliche Auswirkungen für die 

Lebenslagen junge Menschen in der Phase zwischen Eintritt in die Sekundarstufe bis zum 

Ende der Ausbildung überprüft. So kann frühzeitig auf beabsichtigte als auch nicht intendierte 

Folgen eines Gesetzesvorhabens auf junge Menschen aufmerksam gemacht werden. 

1.1. Verbindlichkeit des Jugend-Checks und Weiterleitung der Gesetzesentwürfe  

Zur Umsetzung eines Jugend-Checks auf Landesebene ist die Verbindlichkeit zur 

Durchführung eines Jugend-Checks und damit zusammenhängend die Weiterleitung von 

Gesetzesentwürfen von Bedeutung. 

Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses werden deshalb alle Gesetzesentwürfe vom 

federführenden Ressort ab dem I. Quartal 2022 dem/der TMBJS/Servicestelle Mitbestimmung 

zugeleitet, die dann den Jugend-Check bei der durchführenden Stelle veranlasst sofern keine 

Ausschlussgründe entgegenstehen. Der erstellte Jugend-Check wird dann dem 

gesetzgebenden Ressort ebenfalls über die Servicestelle Mitbestimmung zur Verfügung 

gestellt, um ggf. eine Anpassung des Gesetzes vorzunehmen. Der Jugend-Check wird durch 

die durchführende Stelle veröffentlicht. 

Um möglichst frühzeitig auf die Auswirkungen eines Gesetzesvorhabens auf junge Menschen 

aufmerksam machen zu können, wird die Übermittlung der Gesetzentwürfe zur Durchführung 

eines Jugend-Checks an die durchführende Stelle nach Möglichkeit vor dem 2. 

Kabinettsdurchgang stattfinden. Dazu sollte die Phase der Anhörung nach § 21 Abs. 1 

ThürGGO genutzt werden. 

Das TMBJS leistet die statistische Erfassung zu Zwecken der Evaluation. 

 

Abbildung 1: Übermittlung des Entwurfs in der Phase der Anhörung; Quelle: basierend auf 

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (2020) 
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1.2. Die durchführende Stelle des Jugend-Checks 

Der Jugend-Check in Thüringen wird von einer wissenschaftlichen Einrichtung durchgeführt. 

Dies hat den Vorteil, dass die Prüfung von einer unabhängigen Institution verantwortet wird, 

die über eine hohe Methodenkompetenz und die nötigen zeitlichen Ressourcen, im Gegensatz 

zur Umsetzung in einem Ministerium, verfügt sowie Fachwissen aus verschiedenen 

Professionen einbezieht. 

2. Partizipative Einbindung junger Menschen an einer begleitenden 

Gesetzesfolgenabschätzung im Rahmen des Jugend-Checks 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, junge Menschen an einer begleitenden 

Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) im Rahmen des Jugend-Checks in Thüringen möglichst 

frühzeitig einzubinden, um ihre Beteiligung zu gewährleisten und daraus gewonnene 

Erkenntnisse in die Erstellung eines Jugend-Checks einfließen lassen zu können. So werden 

die im Rahmen der Beteiligung entstandenen Rückmeldungen und Meinungen junger 

Menschen transparent neben den wissenschaftlichen Einschätzungen der den Jugend-Check 

durchführenden Stelle aufgeführt. Des Weiteren werden Themenbereiche, die von jungen 

Menschen als wichtig betont wurden, detaillierter im Jugend-Check berücksichtigt. 

Dabei erfolgt die Einbeziehung junger Menschen nicht zur Herbeiführung einer Partizipation 

(im engeren Sinne) an gesetzgeberischen Entscheidungen, sondern als Element zur 

Generierung von Informationen im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung mit dem Ziel, 

dass diese Informationen zu einer besseren Informationsgrundlage zur Entscheidungsfindung 

für den Gesetzgeber beitragen (partizipative Einbindung).  

Im Rahmen des Modellprojektes werden verschiedene Beteiligungsformate erprobt, um so den 

Abläufen des Thüringer Gesetzgebungsverfahrens und den beteiligten jungen Menschen 

gerecht werden zu können. Dies geschieht unter Federführung der beim TMBJS errichteten 

IMAK „Mitbestimmung“. 

2.1. Zeitpunkt einer partizipativen Einbindung 

Die partizipative Einbindung der jungen Menschen erfolgt im Rahmen des Modellprojektes in 

der Phase der Anhörung zum Gesetzesentwurf, vgl. § 21 Abs. 1 ThürGGO. 

Zu beachten ist, dass sowohl die partizipative Einbindung junger Menschen als auch die 

Erstellung eines Jugend-Checks mit einem beträchtlichen zeitlichen Aufwand verbunden sind. 

Dies könnte zur Folge haben, dass die Beteiligung junger Menschen lediglich digital zu 

einzelnen Punkten erfolgt und weitergehende Formate nur in ausgewählten und längerfristig 

vorbereiteten Einzelfällen möglich sind. 
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Abbildung 2: Überblick Einbindung junger Menschen, Quelle: basierend auf Deutsches 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (2020) 

2.2. Durchführung der partizipativen Einbindung 

Bisher liegen weder im Bund noch auf Landesebene Erfahrungen in der Einbeziehung junger 

Menschen in eine Gesetzesfolgenabschätzung vor. Thüringen wird dabei neue Wege 

entwickeln und erproben müssen. Dies kann nur im laufenden Prozess eines 

Gesetzgebungsverfahrens ausprobiert werden. 

Deshalb wird die Federführung für die Entwicklung, Erprobung und Durchführung des 

Verfahrens zur partizipativen Einbindung junger Menschen in die Gesetzesfolgenabschätzung 

bei der IMAK „Mitbestimmung“ mit Unterstützung der Servicestelle Mitbestimmung im TMBJS 

liegen. Dabei wird diese den kontinuierlichen fachlichen Austausch mit der den Jugend-Check 

durchführenden Stelle suchen. Die Grundsatzentscheidungen werden in der Modellphase von 

der IMAK Mitbestimmung getroffen. 

Schon jetzt kann eingeschätzt werden, dass nicht bei allen Gesetzesentwürfen der 

Landesregierung eine partizipative Einbindung junger Menschen erfolgen kann oder sollte. 

Sehr kurze Fristen für die Anhörungsphase der Gesetzgebung erschweren Verfahren der 

Einbindung junger Menschen. Auch die inhaltlichen Themen der Gesetzgebungsverfahren 

sollten für einen angemessenen Beteiligungsprozess betrachtet werden. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu beachten, dass eine „Überbeteiligung“ laut 

gesicherten Erkenntnissen der Beteiligungsforschung zu nachlassendem Interesse, erstarrten 

Routinen und Frustrationen führt. In den Dialogveranstaltungen mit den jungen Menschen in 

Thüringen wurde deutlich, dass trotz des sehr großen Interesses, sich partizipativ zum Jugend-

Check auf Landesebene einzubringen, eine Überbeteiligung aufgrund der zeitlichen 

Kapazitäten nicht gewünscht sei. 
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Somit werden im Rahmen des Modellprojektes „Jugend-Check in Thüringen“ zwei Arten von 

Jugend-Checks umgesetzt: 

 Jugend-Checks mit partizipativer Einbindung junger Menschen 

 Jugend-Checks ohne partizipative Einbindung junger Menschen. 

2.3. Formate partizipativer Einbindung junger Menschen 

Junge Menschen partizipativ in die Prüfung von Gesetzesentwürfen einzubeziehen, kann auf 

unterschiedliche Weise erfolgen. Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptvarianten 

unterscheiden: die Face-to-Face- und die digitale Beteiligung. Diese können auch in 

Kombination miteinander angewandt werden. Insbesondere die hybride Variante wurde 

vonseiten der jungen Teilnehmenden der Dialogveranstaltung präferiert, da diese gestattet, 

eine Vielzahl junger Menschen innerhalb Thüringens – sei es auf dem Land oder in der Stadt 

– inklusiv einzubeziehen. 

Beispielhaft sind verschiedene Beteiligungsformate denkbar. Das Modellprojekt Jugend-

Check in Thüringen wird hier den Rahmen bieten, um verschiedene Methoden zu erproben. 

Der Prozess der Entwicklung konkreter Beteiligungsformate wird von Beginn an von der IMAK 

„Mitbestimmung“ mit Unterstützung der Servicestelle Mitbestimmung beim TMBJS und der den 

Jugend-Check durchführenden Stelle begleitet werden, um ggf. ein rasches Umsteuern zu 

ermöglichen. Dabei wird auch geprüft, ob es notwendig ist, weitere Partner wie z. B. den 

Landesjugendring Thüringen e. V. oder die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e. V. 

zur partizipativen Einbindung junger Menschen einzubeziehen. 

Zu den möglichen Formaten gehören unter anderem verschiedene Formen von (Online-

)Befragungen junger Menschen und die Nutzung einer App oder eines Onlineportals. Auch die 

Durchführung von Fokusgruppen, d.h. die moderierte Diskussion in einer Kleingruppe oder die 

Einrichtung eines längerfristig angelegten konsultativen Beirats gehören zu den möglichen 

Formaten zur partizipativen Einbindung junger Menschen im Rahmen des Jugend-Checks.  

3. Prüfkriterien des Jugend-Checks auf Landesebene (Thüringen) 

3.1. Idee und Ziel 

Das Prüfinstrument des Jugend-Checks in Thüringen wurde in Anlehnung an den Jugend-

Check auf Bundesebene, als ein standardisiertes Prüfverfahren entwickelt. Das 

zugrundeliegende Raster besteht aus Lebensbereichen und Wirkdimensionen. Hintergrund 

dessen ist, dass ein Gesetzesvorhaben in verschiedenen Lebensbereichen junger Menschen 

unterschiedliche Wirkungen entfalten kann. Durch die Lebensbereiche wird geprüft, wo das 

Gesetzesvorhaben Auswirkungen haben könnte. Die Wirkdimensionen bilden hingegen ab, 

wie diese Auswirkungen aussehen könnten. Neben Lebensbereichen und Wirkdimensionen 

werden Auswirkungen für verschiedene Gruppen junger Menschen geprüft und dargestellt. 

Das Prüfraster des Kompetenzzentrums Jugend Check (KomJC) wurde auf Bundesebene in 

einem intensiven Dialogprozess zwischen Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren 

aus dem Bereich der Jugendpolitik entwickelt. Es hat sich bereits in seiner mehr als 

vierjährigen praktischen Arbeit im Bereich der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung 

bewährt und wurde mithilfe junger Menschen überprüft und weiterentwickelt. 
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Um das Prüfraster auf Thüringer Bedingungen anzupassen, wurden in zahlreichen 

Dialogveranstaltungen mit unterschiedlichen jugendpolitischen Stakeholdern und 

Partizipationsveranstaltungen mit jungen Menschen die im Folgenden näher ausgeführten 

Lebensbereiche und Wirkdimensionen diskutiert und überarbeitet. 

3.2. Lebensbereiche 

Basierend auf den Gesetzgebungskompetenzen des Landes sowie den Vorgaben der UN-

Kinderrechtskonvention werden folgende Lebensbereiche in das Prüfraster aufgenommen. 

3.2.1. Familie 

Im Lebensbereich Familie geht es um die Auswirkungen von geplanten Vorhaben auf die 

Rahmenbedingungen des familiären Zusammenlebens. Hierbei werden sowohl junge 

Menschen als Teil ihrer Familie in den Blick genommen als auch junge Menschen, die selbst 

bereits Eltern sind oder eine Familiengründung planen. Familie ist für junge Menschen der 

„zentrale Ort des Aufwachsens“ und der Ausgangspunkt für die im Jugendalter spezifischen 

Ablösungs- und Verselbstständigungsprozesse. Dabei wird Familie heute in vielfältigen 

Lebensformen gelebt. In all diesen Ausprägungen bietet die Familie in der Jugendphase nicht 

nur Orientierung, sondern fungiert als zentrale Versorgungsgemeinschaft. Teil dieses 

Lebensbereichs sind auch die spezifischen Rahmenbedingungen des Aufwachsens von 

Jugendlichen, die getrennt von ihrer Herkunftsfamilie leben. 

3.2.2. Freizeit/Kultur 

Im Lebensbereich Freizeit geht es um die Auswirkungen von geplanten Vorhaben auf die 

Rahmenbedingungen der Freizeit junger Menschen. Als Freizeit wird die Zeit jenseits von 

Schule, Ausbildung, Studium, Beruf oder Wegezeiten verstanden, über die junge Menschen 

frei verfügen können. Berücksichtigt wird in diesem Lebensbereich aber nicht nur der reine 

Umfang der zur Verfügung stehenden Zeit, sondern auch die Bedingungen und Möglichkeiten 

für junge Menschen, diese Zeit selbstbestimmt oder auch zweckungebunden zu gestalten. 

Dafür sind etwa das Vorhandensein und die Erreichbarkeit frei nutzbarer Räume, der Zustand 

sozialer Infrastruktur sowie das vorhandene Freizeitangebot entscheidend. Hindernisse für 

eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung können etwa organisatorische Anforderungen wie 

Anträge oder finanzielle Einschränkungen sein. Besonders zentral für den Lebensbereich 

Freizeit sind die Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, vor allem zu Gleichaltrigen und 

die Möglichkeit, sich mit anderen aufgrund gemeinsamer Interessen zusammenzufinden. 

Gleichfalls von Bedeutung sind beispielsweise Sport- oder Musikvereine, Jugendverbände 

oder andere Angebote der Jugendarbeit. Ebenso kann ehrenamtliches Engagement ein 

wichtiger Bestandteil von Freizeit sein. Freizeit spielt eine wesentliche Rolle für die 

Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter. 

Im Lebensbereich Kultur geht es um die Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen kultureller 

Angebote und Möglichkeiten junger Menschen. Als Kultur wird der Zugang zu künstlerischen 

Kommunikationsformen und kulturpädagogischen Orten, wie beispielsweise Musik, Theater, 

Film, Literatur/ Bibliotheken, Museen und Ausstellungen, verstanden. Der Zugang zur 

kulturellen Bildung ist ein wichtiger Teil der Allgemeinbildung junger Menschen und bietet 

ihnen die Möglichkeit, sich auszudrücken, die Umwelt zu gestalten und kann zudem zur 

Persönlichkeitsentwicklung beitragen. 
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3.2.3. Bildung/Erziehung/Arbeit 

Im Lebensbereich Bildung geht es um die Auswirkungen von geplanten Vorhaben auf die 

Rahmenbedingungen des Wissenserwerbs sowie der Qualifizierung junger Menschen. Bei der 

Qualifizierung kann es sich dabei sowohl um einen strukturierten Bildungserwerb im Rahmen 

von Schulen, Universitäten oder Ausbildungseinrichtungen handeln, als auch um die 

Wahrnehmung zusätzlicher ggf. sporadischer Bildungsangebote, wie z. B. Weiterbildungen, 

politische Veranstaltungen und Ausstellungen. Bildung soll in diesem Lebensbereich nicht nur 

als Weg zur Erlangung eines Abschlusses für eine spätere Erwerbstätigkeit verstanden 

werden, sondern auch als eine Qualifizierung junger Menschen für eine soziale 

Handlungsfähigkeit sowie kulturelle Bildung. Entsprechend sollen bei einer Prüfung im 

Rahmen eines Jugend-Checks auch Auswirkungen auf das Angebot bzw. die Wahrnehmung 

von Bildung im Sinne dieses weiter gefassten Begriffs betrachtet werden. Der Bereich der 

formalisierten Bildung hat für junge Menschen eine besondere Bedeutung, da ihr Alltag 

intensiv durch Schule, Ausbildung und Studium geprägt wird. So strukturieren die Schule und 

die weiteren Ausbildungseinrichtungen einen Großteil der Lebensphase Jugend. Im Bereich 

Erziehung können Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen erfasst werden, die z. B. junge Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigte für ihre Kinder oder junge Menschen selbst in Anspruch nehmen. 

Im Lebensbereich Arbeit geht es um die Auswirkungen von geplanten Vorhaben auf die 

Rahmenbedingungen beruflicher Tätigkeiten junger Menschen. Im Bereich der Arbeit wird 

sowohl die Lebensrealität von jungen Menschen betrachtet, die sich bereits im Erwerbsleben 

befinden (Vollzeit oder Teilzeit), als auch begleitende Erwerbsarbeiten, die junge Menschen 

evtl. parallel zu ihrer Ausbildung wahrnehmen. 

Charakteristisch für diesen Lebensbereich sind für junge Menschen dabei die 

Herausforderungen durch Übergänge zwischen einzelnen Ausbildungsstätten (Schulformen, 

Ausbildung, Hochschulen), Ausbildungsstätten und Erwerbsleben, die mit Überbrückungen 

durch Praktika, Befristungen oder Warteschleifen bzw. Arbeitslosigkeit einhergehen können. 

Diese spezifischen Übergangssituationen im Rahmen dieses Lebensbereichs sollten auch bei 

der Prüfung von Gesetzesentwürfen berücksichtigt werden. 

3.2.4. Umwelt/Gesundheit 

Gesundheit wird von der Weltgesundheitsorganisation definiert als ein „Zustand des 

vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das 

Freisein von Beschwerden und Krankheit“. In diesem Lebensbereich sollen Auswirkungen von 

Regelungsvorhaben auf das körperliche, aber auch das psychische Wohlbefinden von jungen 

Menschen untersucht werden. Darüber hinaus gehören zu diesem Bereich – neben dem 

Befinden der jungen Menschen selbst als Kriterium – auch die verschiedenen Einrichtungen 

des Gesundheitssystems/der Gesundheitsversorgung in Thüringen, die bei einer Prüfung 

berücksichtigt werden sollen. 

3.2.5. Politik/Gesellschaft 

Der Lebensbereich Politik/Gesellschaft betrachtet die Auswirkungen von Gesetzesvorhaben 

auf gesellschaftliche Teilhabe und politische Mitbestimmungsmöglichkeiten junger Menschen. 

Dabei werden auch Auswirkungen auf übergeordnete staatliche Rahmenbedingungen sowie 

das gesellschaftliche Miteinander, die demokratische Zivilgesellschaft und den öffentlichen 

Raum untersucht. Konkret geht es darum, wie junge Menschen als eigenständige Akteurinnen 

und Akteure in gesellschaftliche Auseinandersetzungen und politische Debatten eingebunden 
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sind und inwiefern sie diese mitgestalten und beeinflussen. Dabei sind junge Menschen in 

unterschiedlichen Rollen in einer Vielzahl von Formen der politischen Bildung, Beteiligung und 

Selbstorganisation aktiv. Ob in einem Jugendclub, in einer Schülervertretung, einem 

Jugendverband, einer Parteijugend, einer anderen NGO oder einem Projekt: Junge Menschen 

engagieren sich und benötigen die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Über viele 

unterschiedliche Wege wirken sie an der Gestaltung der demokratischen Zivilgesellschaft mit 

und beeinflussen politische Prozesse. 

3.3. Wirkdimensionen 

Neben den Lebensbereichen gibt es beim Jugend-Check in Thüringen auf Landesebene eine 

entsprechende Vielzahl an Wirkdimensionen. Die Wirkdimensionen repräsentieren 

Rahmenbedingungen, die für junge Menschen in den jeweiligen Lebensbereichen wichtig sind 

und geben damit Anhaltspunkte, wie sich eine Maßnahme auswirken könnte. Nicht jede 

Wirkdimension findet sich in jedem Lebensbereich wieder. Das liegt daran, dass sich bei 

manchen Kombinationen sonst Redundanzen ergeben würden und bei anderen 

Kombinationen Widersprüche (z. B. wäre es widersprüchlich, die Wirkdimension 

„Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten“ im Lebensbereich „Freizeit“ abzuprüfen). Zu 

beachten gilt es, dass die Wirkdimensionen lediglich als Denkhilfe/Denkgerüst verstanden 

werden können, sodass diese nicht zwangsläufig im Jugend-Check Erwähnung finden 

müssen. 

Im Folgenden werden mögliche Wirkdimensionen, die für eine Gesetzesfolgenabschätzung 

auf Landesebene bedeutsam sind, kurz allgemein definiert. 

3.3.1. Teilhabe und Beteiligungsmöglichkeiten 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Teilhabe und die 

Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen haben? 

Dabei wird untersucht, zu welchem Spektrum von Themen und in welcher Tiefe und 

Verbindlichkeit junge Menschen an analogen und digitalen Entscheidungsprozessen beteiligt 

werden. Wichtig ist auch die Frage, wie einflussreich die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse 

sind und inwiefern die Entscheidungen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe 

haben. 

Hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten wird z. B. darauf geachtet, ob jungen Menschen 

untereinander Austausch und Organisation ermöglicht werden, damit sie ihre Interessen auch 

als Gruppe nach außen vertreten können. Dieser Austausch muss auch ermöglicht werden, 

etwa durch Räume, finanzielle Mittel oder Förderung. Es werden sowohl die Möglichkeit zur 

Beteiligung eines Einzelnen als auch der 12- bis 27-Jährigen als Gruppe betrachtet. 

Voraussetzung für eine Beteiligung ist dabei auch, dass die betroffenen jungen Menschen 

Sachverhalte verstehen, die sie möglicherweise betreffen und dafür sensibilisiert werden. 

Insofern kann im Rahmen dieser Wirkdimension als eine Voraussetzung für eine Beteiligung 

auch die Verfügbarkeit von Informationen in jugendgerechter Sprache bzw. Angeboten der 

politischen Bildung betrachtet werden. 

3.3.2. Bildungsbedingungen und -möglichkeiten 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Bildungsbedingungen und -

möglichkeiten junger Menschen haben? 

Die Wirkdimension „Bildungsbedingungen und -möglichkeiten“ bildet die Rahmenbedingungen 

für die Bildung junger Menschen ab. Die Wirkdimension berücksichtigt dabei formale, non-
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formale und informelle Lernprozesse und deren Voraussetzungen. Da Bildung in allen 

Kontexten stattfinden kann, ist diese Wirkdimension in allen Lebensbereichen relevant. 

Hinsichtlich der Bildungsbedingungen soll z. B. untersucht werden, welche Auswirkungen ein 

Gesetzesvorhaben auf den Rahmen hat, in dem Bildungsinstitutionen oder -angebote agieren. 

Das kann einerseits zu finanziellen Auswirkungen führen, aber auch zu anderen Abschlüssen 

oder Bildungsinhalten. Auch kann ein Vorhaben Auswirkungen auf die Lehrenden haben, was 

junge Menschen unmittelbar und mittelbar betreffen kann. Weiterhin können sich Formen oder 

Mittel des Lernens, beispielsweise durch die Verfügbarkeit neuer Technik, verändern. 

Unter dem Gesichtspunkt der Bildungsmöglichkeiten wird vor allem der Zugang zu 

Bildungsangeboten und -einrichtungen untersucht, z.B. materielle Hürden oder Möglichkeiten 

der Inklusion. Auch Auswirkungen auf den Zugang zu Wissen, etwa durch die Möglichkeit der 

Teilhabe an Forschung und ihren Ergebnissen, spielen eine Rolle. 

3.3.3. Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Arbeitsbedingungen und -

möglichkeiten junger Menschen haben? 

Die Wirkdimension „Arbeitsbedingungen“ untersucht die Auswirkungen eines 

Gesetzesvorhabens auf die Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit. Dies können 

einerseits zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen sein, wie z. B. Arbeitszeiten oder 

Lohnvorgaben. Andererseits kann es auch die Ausgestaltung des konkreten Arbeitsplatzes 

betreffen, z. B. bei Vorgaben des Arbeitsschutzes. 

Im Rahmen der Arbeitsmöglichkeiten sollten Auswirkungen auf Möglichkeiten der Jobsuche, 

der Arbeitsvermittlung und damit auch der Weiterbildung und Qualifizierung untersucht 

werden. Jugendspezifisch können hier z. B. Aspekte wie der Einstieg ins Berufsleben oder 

bestimmte Zugangsvoraussetzungen betrachtet werden. 

3.3.4. Freizeitgestaltung 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Freizeitgestaltung und die 

kulturelle Entfaltung der Teilhabe von jungen Menschen haben? 

Im Rahmen der Wirkdimension „Freizeitgestaltung und kulturelle Entfaltung “ soll untersucht 

werden, wie sich ein Regelungsvorhaben darauf auswirkt, welche Möglichkeiten junge 

Menschen haben, die ihnen frei zur Verfügung stehende Zeit zu gestalten. Im Rahmen der 

Wirkdimension soll deswegen geprüft werden, welche Angebote, Leistungen und Zugänge für 

junge Menschen bestehen. Eine Voraussetzung ist dabei zunächst, dass es für junge 

Menschen zugängliche öffentliche Räume und Flächen gibt, z.B. für Sport, Spiel oder 

Teilnahme an Freizeiten. Auch der Zugang zur Natur kann hier relevant sein. Neben den 

Räumen ist auch die Verfügbarkeit von Angeboten des Sports, des Austauschs und einer 

geeigneten Betreuung, 

z. B. im Rahmen von Jugendarbeit, zu betrachten. 

Im Rahmen der Wirkdimension soll insbesondere auch die Möglichkeit zur kulturellen 

Entfaltung untersucht werden. Unter Kultur wird allgemein die „Gesamtheit der geistigen, 

künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher 

Höherentwicklung“ verstanden. Darunter soll also der Zugang junger Menschen sowohl zur 

eigenen künstlerischen bzw. gestalterischen Betätigung als auch als Rezipient kultureller 

Veranstaltungen, z. B. von Konzerten, gefasst werden. Dadurch kann sowohl ein Verständnis 

für die eigene als auch für andere Kulturen geschaffen werden. Unter kultureller Teilhabe soll 

hier ebenfalls gefasst werden, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre Traditionen 
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auszuleben, z. B. wenn sie Mitglied einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder Minderheit 

sind. 

3.3.5. Gesundheitliche Auswirkungen 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Gesundheitsrisiken und die 

gesundheitlichen Belastungen von jungen Menschen haben? 

Unter Gesundheit wird der „Zustand des vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen 

Wohlbefindens“ (Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, deutsche Übersetzung) 

verstanden. Dabei werden sowohl Auswirkungen auf die physische und psychische 

Gesundheit als auch auf das soziale Wohlbefinden junger Menschen betrachtet. Zudem wird 

untersucht, ob für junge Menschen mögliche Veränderungen der gesundheitlichen Situation 

zu erwarten sind. Unter sozialem Wohlbefinden werden dabei Faktoren wie beispielsweise die 

Work-Life-Balance verstanden. 

3.3.6. Materielle Auswirkung 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die materielle Situation von jungen 

Menschen haben? 

Untersucht werden soll dabei, ob sich die finanziellen Mittel der betroffenen jungen Menschen 

und damit verbundene Möglichkeiten verändern. Dabei sollen die Auswirkungen auf einzelne 

junge Menschen als auch von unterschiedlichen Gruppen junger Menschen erfasst werden. 

Im Zusammenhang damit sollen auch Aspekte der sozialen Sicherung betrachtet werden, z. 

B. inwiefern soziale Sicherheit und eine analoge und digitale gesellschaftliche Teilhabe noch 

gewährleistet werden können. 

Jugendspezifisch sind dabei unter anderem spezifische Ansprüche und Förderhöhen sowie 

die Möglichkeit der Wahrnehmung von Freizeit- und Bildungsangeboten. Zudem wird 

untersucht, ob die Gefahr von Jugendarmut droht. 

3.3.7. Medienzugang und -nutzung 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf den Medienzugang und der 

Mediennutzung junger Menschen haben? 

Unter dem Aspekt des Medienzugangs soll geprüft werden, ob das Gesetzesvorhaben 

Auswirkungen auf den Zugang junger Menschen zu Medien im privaten und/oder öffentlichen 

Bereich hat. Unter „Medien“ sollen hier Kommunikationsmittel im weitesten Sinne verstanden 

werden, d. h. digital als auch analog. Berücksichtigt werden Unterhaltungs-, Kommunikations- 

sowie Informationsformate. 

Der Zugang junger Menschen zu Medien kann aufgrund technischer oder finanzieller Art 

erschwert werden, z. B. wenn bestimmte Geräte Voraussetzung für eine Mediennutzung sind, 

deren Anschaffung mit Kosten verbunden ist oder, wenn Gebühren anfallen. Ein 

Medienzugang kann gerade auch in Zeiten einer Pandemie, in der Schulen landesweit 

geschlossen wurden, von Bedeutsamkeit sein. Auch kann ein Medienzugang durch eine nicht 

vorhandene Infrastruktur in ländlichen Räumen erschwert werden (z. B. fehlender 

Breitbandanschluss). Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem Zugang zu jugendgerechten 

und -spezifischen Medienangeboten. 

3.3.8. Mobilität 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Mobilität junger Menschen haben? 
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Dabei wird für die unterschiedlichen Gruppen junger Menschen untersucht, ob und inwiefern 

sich die Möglichkeiten für sie verändern, sich in ihrem Alltag zu bewegen. Mitbedacht wird 

dabei die Barrierefreiheit. Berücksichtigt werden auch außeralltägliche Situationen und 

grenzüberschreitende Mobilität, die Urlaubsreisen, Ausflüge oder Gruppenfahrten betreffen 

können. 

Insbesondere wird dabei geprüft, ob dies jungen Menschen eigenständig möglich ist und zu 

welchen Bedingungen. Berücksichtigt werden sowohl individuelle Mobilitätsformen (z. B. 

Fahrrad, Moped, Auto) als auch der öffentliche Personennahverkehr (Netze, Frequenz, Kosten 

etc.) sowie der Flug- und Fernverkehr und Zwischenlösungen wie Car- bzw. 

Bikesharingmodelle, die zwar von dritter Seite zur Verfügung gestellt, aber individuell genutzt 

werden. Gerade in ländlichen und städtischen Räumen Thüringens kann es erhebliche 

Unterschiede hinsichtlich der Mobilität junger Menschen geben. Diese Unterschiede könnten 

durch Gesetzesvorgaben gemindert oder verschärft werden. 

3.3.9. Selbstbestimmung und Verselbstständigung 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Selbstbestimmung und 

Verselbstständigung junger Menschen haben? 

Dabei wird unter Selbstbestimmung die Unabhängigkeit des oder der Einzelnen von jeder Art 

der Fremdbestimmung, z. B. durch gesellschaftliche Zwänge oder staatliche Gewalt sowie 

eine autonome Entscheidungsfindung verstanden. Verselbstständigung setzt sich aus vielen 

Schritten am Übergang vom Jugendalter in das Erwachsenenleben zusammen. Sie wird vor 

allem als alltagspraktische Loslösung vom Elternhaus oder der stationären Jugendhilfe und 

als Autonomiegewinn in verschiedenen lebenspraktischen Bereichen verstanden. 

Im Hinblick auf Selbstbestimmung soll untersucht werden, ob durch ein Gesetz die Freiheit zur 

Wahl eines eigenen Lebensentwurfs oder zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit 

beeinflusst wird. Dazu zählen unter anderem Aspekte wie Religionsfreiheit, sexuelle und 

körperliche Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, aber auch die Verfügbarkeit eigenen 

Wohnraums. Auch die informationelle Selbstbestimmung ist wichtig: Sie ist das Recht des 

Einzelnen, grundsätzlich über die Verwendung und Preisgabe seiner personenbezogenen 

Daten selbst bestimmen zu können. Jugendspezifisch ist im Rahmen dieser Wirkdimension, 

dass minderjährige junge Menschen einem bestimmten Schutz unterliegen und damit über 

begrenzte Pflichten, aber auch begrenzte Rechte verfügen. Im Rahmen dieser Wirkdimension 

können z. B. auch Auswirkungen untersucht werden, die sich durch gesetzliche Vorhaben auf 

bestehende Abhängigkeitsverhältnisse auswirken, etwa zu Erziehungsberechtigten. 

Als zentrale Indikatoren für die Verselbstständigung gelten die Gründung eines eigenen 

Haushalts, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie die eigene Elternschaft. Aber auch in 

Entscheidungen hinsichtlich der Berufswahl und Qualifikation sowie in der Wahrnehmung 

bürgerschaftlicher Beteiligungsformen, wie Wahlen oder ehrenamtlicher Arbeit, zeigt sich 

selbstständiges Handeln Jugendlicher. Verselbstständigungsprozesse sind gekennzeichnet 

durch experimentelles Erproben, für das jungen Menschen ausreichend Räume und 

gegebenenfalls auch Unterstützung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die 

Verselbstständigung in der Lebensphase Jugend kann sich bei unterschiedlichen sozialen 

Gruppen sehr divers gestalten, sodass bei der Prüfung dieser Wirkdimension die 

Auswirkungen auf verschiedene Gruppen von Jugendlichen besonders bedacht werden. 
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3.3.10. Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf den Schutz junger Menschen vor 

Diskriminierung und Stigmatisierung haben? 

Zum einen wird anhand der Wirkdimension geprüft, ob durch das Gesetzesvorhaben einzelnen 

jungen Menschen oder bestimmten Gruppen von jungen Menschen Zugänge erschwert 

werden oder ob einzelne Personen oder Gruppen aufgrund bestimmter Merkmale durch das 

Vorhaben sozial diskreditiert werden könnten. Es soll aber auch untersucht werden, ob das 

Gesetzesvorhaben dazu beiträgt, den Schutz von Einzelpersonen oder Gruppen vor 

Diskriminierung und Stigmatisierung zu verbessern (z. B. durch Inklusion und Integration). 

Diese beiden Aspekte sollen vor allem mit Blick auf Minderheiten und benachteilige Gruppen 

geprüft werden. 

Aspekte, die dabei berücksichtigt werden, sind unter anderem soziales und biologisches 

Geschlecht, sozioökonomischer Status, Sexualität, körperliche, geistige oder seelische 

Beeinträchtigungen, Religion, Herkunft, Aussehen oder Alter. 

3.3.11. Schutz vor Gewalt 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf den Schutz junger Menschen vor 

Gewalt haben? 

Zum anderen soll mittels dieser Wirkdimension der Schutz junger Menschen vor körperlicher 

oder seelischer Gewaltanwendung – unabhängig von wem diese ausgeht und wo sie 

stattfindet – untersucht werden. 

Dazu kann der Schutz vor Misshandlung, der Schutz vor sexualisierter Gewalt, der Schutz vor 

wirtschaftlicher Ausbeutung, Mobbing, aber auch der Schutz junger Menschen im 

Strafverfahren zählen, indem sie einen altersgerechten Umgang erfahren. Im Rahmen dieser 

Wirkdimension können auch Fragen der inneren und äußeren Sicherheit berührt werden. 

3.3.12. Soziale Beziehungen 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Aufnahme und Ausgestaltung 

sozialer Beziehungen und Rahmenbedingungen familiären Zusammenlebens von jungen 

Menschen haben? 

Dabei spielen Beziehungen zu Gleichaltrigen für junge Menschen eine besondere Rolle. Der 

Kontakt zu Gleichaltrigen kann dabei in vielen Lebensbereichen entstehen und gelebt werden. 

Untersucht werden auch die Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen familiären 

Zusammenlebens. Das kann die gemeinsame Zeit mit Erziehungsberechtigten, die finanzielle 

Situation von Familien oder Unterstützungsangebote für Familien betreffen. 

Auch Auswirkungen auf intergenerationelle Beziehungen, das Verhältnis zu Kolleginnen und 

Kollegen oder auch zu Lehrkräften, Vorgesetzten und Angestellten sowie digitale Beziehungen 

werden hier berücksichtigt. 

3.3.13. Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

Welche Auswirkungen kann das geplante Vorhaben auf die Gewährleistung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse junger Menschen haben? 

Im Rahmen dieser Wirkdimension wird geprüft, ob das Vorhaben Auswirkungen auf die 

Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse insbesondere für junge Menschen in 

ländlichen Räumen oder in städtischen Räumen haben kann. Dabei wird untersucht, ob es 
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durch ein Regelungsvorhaben innerhalb Thüringens erhebliche Unterschiede beispielsweise 

in den Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Sicherung der Mobilität sowie beim Zugang zu 

Angeboten der Grundversorgung oder kulturellen und freizeitlichen Aktivitäten entstehen 

können. Zudem wird untersucht werden, ob infolgedessen in strukturschwächeren Regionen 

Thüringens Schwierigkeiten bestehen können, jüngere, oft gut ausgebildete Menschen vor Ort 

zu halten. 

3.4. Zusammenfassung der Lebensbereiche und Wirkdimensionen 

 
Abbildung 3: Überblick Zusammenfassung der Lebensbereiche und Wirkdimensionen; Quelle: 

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (2020) 



Konzept Jugendbeteiligung im Fortschreibungsprozess LJFP 2023 bis 2027 
Fortführung der Arbeit der Jugendgruppe als mit für den Erarbeitungsprozess verantwortliche junge Menschen  

 

Ausgangslage:  

Nach der konstituierenden Sitzung der Jugendgruppe am 8. Juni 2021 konnten aufgrund der zu geringen Teilnahme an weiteren terminlich abgesprochenen 

Sitzungen keine Folgetreffen der Jugendgruppe stattfinden. Die Verhinderungsgründe für Teilnahmen der jungen Menschen waren dabei sehr verschieden. Es ließ 

sich allerdings konstatieren, dass eine prozesshafte Durchführung der Jugendgruppe von monatlichen Sitzungen nicht erfolgreich realisierbar war. Die 

Planungsgruppe hat sich zu diesem Sachverhalt in ihrer Sitzung am 31. August 2021 mit Anwesenheit zwei Vertretenden aus der Jugendgruppe ausgetauscht. 

Dabei wurde die Rolle der Jugendgruppe als fortlaufende Prozessbegleitung herausgearbeitet und von der grundsätzlichen Beteiligung junger Menschen an der 

Erarbeitung des LJFP abgegrenzt. Im Ergebnis wird die Veränderung der prozesshaften Beteiligung hin zu einer punktuellen Beteiligung der Jugendgruppe im 

Fortschreibungsprozess in ihrer Rolle als Prozessbeteiligte entschieden.  

 

Die punktuelle Beteiligung wird anhand des Prozessplanes zur Fortschreibung thematisch an folgende Meilensteine in der Erarbeitung des LJFP 2023 bis 2027 

gekoppelt:  

 

Zeitraum 
Phase der 
Erarbeitung 

Maßnahmen in der die Beteiligung 
der Jugendgruppe erfolgt 

Aufgabe und inhaltliche Zielstellung der Beteiligung der Jugendgruppe 

09/2021 

B
e
s
ta

n
d
s
d
a
rs

te
llu

n
g

 

  Entscheidung der Planungsgruppe wird an die Jugendgruppe kommuniziert – grundsätzliche Zustimmung 

10/2021 

B
e
d
a
rf

s
e
rm

it
tl
u

n
g

 

 

 

Adressatenbeteiligung über 
thüringenweite Jugendbefragung 

Jugendgruppe wird als Expertengremium in die Erarbeitung des Fragebogens (Design und Inhalt) einbezogen 

11/2021 Planungsgruppensitzung Teilnahme möglich, Einladung explizit aussprechen, Unterlagen versenden und jugendgerecht kommunizieren 

12/2021 
Adressatenbeteiligung über 
thüringenweite Jugendbefragung 

Jugendgruppe ist Teil der Adressatenbeteiligung - Teilnahme 

01/2022 Planungsgruppensitzung Teilnahme möglich, Einladung explizit aussprechen, Unterlagen versenden und jugendgerecht kommunizieren 

02/2022 
Expertenrunde (runder Tisch 
Jugendgruppe) 

Jugendgruppe wird eingeladen als Experten der eigenen Lebenswelt sich mit den Ergebnissen  der 
Jugendbefragung und den Trägerrückmeldungen zu befassen und dazu ihre Sichtweise und ihr Votum zu 
erarbeiten 

03/2022 

M
a
ß

n
a
h
m

e
p
la

n
u

n
g

 

Planungsgruppensitzung/LJHA 
Teilnahme möglich, Einladung explizit aussprechen, Unterlagen versenden und jugendgerecht kommunizieren 
Einladung zur Teilnahme aussprechen/Mitglieder der Jugendgruppe sind Mitglied im LJHA 

04/2022 

 

Expertenrunde (runder Tisch 
Jugendgruppe) 

Jugendgruppe wird eingeladen sich mit den abzuleitenden Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 zu 
befassen und dazu ihre Sichtweise und ihr Votum zu erarbeiten 

05/2022 Planungsgruppensitzung Teilnahme möglich, Einladung explizit aussprechen, Unterlagen versenden und jugendgerecht kommunizieren 

06/2022 LJHA Einladung zur Teilnahme aussprechen/Mitglieder der Jugendgruppe sind Mitglied im LJHA 

07/2022 

  

Anhörung Jugendgruppe in Anhörung direkt ansprechen/Rückmeldungen einfordern 
08/2022 Planungsgruppensitzung Teilnahme möglich, Einladung explizit aussprechen, Unterlagen versenden und jugendgerecht kommunizieren 
09/2022 LJHA Einladung zur Teilnahme aussprechen/Mitglieder der Jugendgruppe sind Mitglied im LJHA 

Anlage 2a zu TOP 07.1, LJHA 6. Dez. 2021



 



Kleine Anfrage 2679 vom 27. Januar 2009  Landtag Thüringen:

Der § 39 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) regelt für Kinder 
und Jugendliche, die in Hilfeformen außerhalb des Elternhauses betreut 
werden, grundsätzlich die Gewährung

- des laufenden Unterhalts,

- einmalige Beihilfen und Zuschüsse sowie

- die Gewährung eines angemessenen Barbetrages zur persönlichen 
Verfügung des Kindes oder Jugendlichen als sogenannte Annex-
Leistungen

Anlage 3 zu TOP 07.1, LJHA 6. Dez. 2021



Zu diesen Annex-Leistungen gehören u. a. auch Kosten für die Beschaffung 
von Bekleidung, Wäsche und Schuhen, Kosten für besondere Anlässe (z. B. 
Konfirmation, Jugendweihe, Kommunion), Geburtstag oder Weihnachten.

Über diese Leistungen entscheiden die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 
Dazu gibt es einen Empfehlungskatalog der kommunalen Spitzenverbände 
zu den Annex-Leistungen, von dem in der Praxis durch  die  Jugendämter  
jedoch  teilweise  abgewichen  wird,  so  dass  es  zu  einer  
Ungleichbehandlung  der Kinder und Jugendlichen kommt



Eine einheitliche Anwendung bei Annex-Leistungen wird von 18 
Jugendämtern grundsätzlich befürwortet, um eine 
Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen zu vermeiden. 



Vier Jugendämter lehnen eine einheitliche Anwendung ab und verweisen 
darauf, dass die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe durch die Kommunen 
im eigenen Wirkungskreis wahrgenommen werden und somit die 
Leistungsgewährung ausschließlich im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung erfolgt.

Eine einheitliche Verfahrensweise setzt die grundsätzliche Bereitschaft aller 
Kommunen voraus. Sofern Einvernehmen über eine einheitliche Umsetzung 
des Annex-Kataloges seitens der Landkreise und kreisfreien Städte besteht, 
könnte der bereits vorhandene Gemeinsame Empfehlungskatalog der 
Kommunalen Spitzenverbände entsprechend umgesetzt bzw. bei Bedarf 
dieser angepasst oder weiterentwickelt werden.

Das Land selbst hat hier keine entsprechende Steuerungskompetenz. 



















Regelungsbedarf bei den Annexleistungen in Einrichtungen der 
stationären Jugendhilfe in Thüringen



• Anpassung der Höhe der Annexleistung an die tatsächlichen 
Bedarfe der jungen Menschen

• Abschaffung von Finanzierungslücken bei Klassenfahrten und 
Ferienmaßnahmen

• Übernahme sämtlicher Kosten für Lehrmittel, die für eine 
erfolgreichen Schulbesuch notwendig sind

• Vereinfachung der Erstattung von Kosten für Hilfsmittel wie Brillen

• Kostendeckende Finanzierung von notwendigen Medikamenten 
aufgrund von Zuzahlungen 



Ziel:

Schaffung einer einheitlichen, bedarfsgerechten und 
transparenten Grundlage der Annexleistungen für alle 
Kinder und Jugendlichen, die in der stationären 
Erziehungshilfe in Thüringen leben müssen.



Landesjugendhilfeausschuss 6. Dezember

Die Pandemie 
und ihre Auswirkung 
auf Kinder und Jugendliche

Helmut Holter

Anlage 4 zu TOP 10, LJHA 6. Dez. 2021



COPSY-Studie (COrona und PSYche), Befragungsrunde Februar 2021

Auswirkungen: Studienlage



COPSY-Studie (COrona und PSYche), Befragungsrunde Februar 2021

Studien (ii)

→ Niedergeschlagenheit, Kopf- und Bachschmerzen (depressive Symptome)

→ Wegfall eigener Handlungsmöglichkeiten, von Eigenständigkeit und Bewegungsmöglichkeiten

→ Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder mit Migrations- oder Fluchterfahrung besonders betroffen

→ diejenigen, die schon vorher gut dastanden, die neue Strukturen erlernt haben und sich in ihrer Familie wohlfühlen, 
kamen besser durch die Pandemie (nicht als ‚Vorwurf‘ umzudeuten)

 Krisenmanagement hat Bedürfnissen junger Menschen wenig Beachtung, noch weniger Mitsprache geschenkt

 Sport,

 Kultur,

 Selbstorganisierter Austausch,

Soziale Kontakte



Bundesweite JuCo-Studie „Erfahrungen und Perspektiven 
junger Menschen während der Corona-Maßnahmen“

Studien (iii)

Dtsch Arztebl 2021; 118(39): A-1739 / B-1441, Auswertung 
online-Befragung Universitätsklinikum Hamburg: 
„Auswirkungen der Coronapandemie“

83% sprechen sich für eine 
verstärkte Betreuung von 

Kindern aus sozial benach-
teiligten Schichten aus

IfO Bildungsparameter 2021 
(repr. Befragung von mehr als 4000 Probanden)

 Ungleiche digitale Ausstattung

 Beengte Wohnsituationen

 Jugendhilfe nur teilweise digital umsetzbar



OECD (September 2021): The State of Global Education. 18 Months into the Pandemic

Studien (iv)

→ Andere Länder haben Einrichtungen 
niedriger Bildungsstufen konsequenter 
prioritär offen gehalten

→ Im Schnitt haben andere OECD-Länder 
2020 länger geschlossen, 2021 aber 
weniger als Deutschland

→ Das Infektionsrisiko für Kinder konnte, 
im Ländervergleich, durch erweiterte 
Hygienemaßnahme ähnlich gering 
gehalten werden wie durch 
Schulschließungen

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1a23bb23-en.pdf?expires=1636465717&id=id&accname=guest&checksum=DD10CBD4E4AB82774F8D4649F6C64218



→ Corona-Auswirkungen werden Thema in anstehender thüringenweiter Jugendbefragung 
(Erster Lebenslagenbericht junger Menschen gemäß § 10 ThürKJHAG)

 Von Seiten des Landes wurden eine vollständige Schließung der Angebote der Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit fast durchgehend vermieden (jugendpolitische Grundsatzentscheidung!), 
Zuwendungen wurden weiter gezahlt

 Trotzdem kam es zu großen und spürbaren Einschränkungen, 
auch längeren Schließungen von Einrichtungen und Angeboten in einigen Landkreisen

 Landesjugendring übermittelte regelmäßige und aussagekräftige Situationsbeschreibungen an das Land
→ Dank dafür!

 regelmäßig Abstimmungen mit den Jugendämtern, den Jugendverbänden und der Liga der freien 
Wohlfahrtpflege seit Mai 2020 → Dank dafür!

Aufgegriffene Anregungen u.a.:

 Sommerferien ermöglichen

 Strukturen der Jugendarbeit und der Jugendverbände sichern

 Beschäftigte schützen (u.a. Impfpriorität)

Thüringen



 nicht nur für den Lernstoff, sondern auch für soziales Leben

 1,8 Mio. € für Maßnahmen der Kinder und Jugendhilfe insbesondere für Kinder- und Jugendfreizeiten

 Zusätzliche Mittel für Frühe Hilfen

 Projekt zur Übergangsgestaltung für Kinder in Kindergärten und Grundschulen des Freistaats Thüringen

 Zusätzliche Vorhaben im Bundesprogramm Sprach-Kitas

 Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote (vergangene Sommer+ Herbstferien 89 Programme)

 4,4 Mio. €  für zusätzliche Schulsozialarbeit (2021 bis 2023)

 110 zusätzliche Stellen im Freiwilligen Sozialen und Ökologischen Jahr

Aufholprogramm, Bereich Kinder- und Jugendhilfe



 Priorität für die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen in den Verfahren verankern

 Digitalisierung weiterentwickeln

 Junge Menschen in prekären Lebenslagen besser absichern: Beratung, materielle Unterstützung, 
Maßnahmenplanung

 Hygiene- und Quarantänemaßnahmen müssen mit Kinderschutz korrespondieren;
professioneller Kontakt vor Ort muss weiter gewährleistet sein

 Kinder- und Jugendarbeit ist mehr als Freizeitbeschäftigung

 Mehr Beteiligung für junge Menschen

Handlungsbedarfe, zusammenfassende Thesen



In den Hochphasen der Pandemie – im Frühjahr 2020 und im Winter 2020/2021 – sowie bei lokal starkem 
Infektionsgeschehen hat sich der Alltag von Kindern in den Kindertageseinrichtungen stark verändert:

 Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen war den Regelungen des Infektionsschutzes untergeordnet.

 Damit wurden gewohnte Rituale und Alltagsabläufe für die Kinder verändert.

 Die Rechte und Bedürfnisse von Kindern konnten längere Zeit nicht wie gewohnt berücksichtigt werden. 

 Der Betreuungsumfang wurde eingeschränkt und frühkindliche Bildungsangebote konnten nur sehr 
eingeschränkt stattfinden. Zeitweilig kam es zu Schließungen von Kindertageseinrichtungen und 
Zugangsbeschränkungen.

 Dies hatte Auswirkungen auch auf den familiären Alltag der Kinder und hat Familien vor große 
Herausforderungen gestellt. 

Kinder in Kindertageseinrichtungen - Rückblick



Die epidemische Lage in Deutschland und Thüringen hält weiter an und wird uns auch im Bereich der 
Kindertagesbetreuung über den Winter hinaus weiter beschäftigen.

 Um die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie und der Bundesgesetzgebung 
aufzunehmen, wurde die Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur 
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 (ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO) vom zuständigen Thüringer 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) 2021 zweifach überarbeitet. 

 Dies führte jeweils zu Änderungen in der für den Bereich der Kindertagesbetreuung maßgeblichen Thüringer 
Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-
VO). 

 Die aufgrund der aktuellen Sachlage erforderlichen Maßnahmen wurden in Umsetzung der KiJuSSpVO in den 
jeweils geltenden Allgemeinverfügungen des TMBJS dargestellt.

Kinder in Kindertageseinrichtungen – Aktuelle Lage



2021 fand auch unter dem Eindruck von Ergebnissen inzwischen durchgeführter Studien ein Paradigmenwechsel 
für die Kindertagesbetreuung statt: 

 Nachdem in den ersten Phasen der Pandemie notwendigerweise dem Infektionsschutz eine übergeordnete Rolle 
zugewiesen wurde, werden Bildungs- und Betreuungsauftrag in Kindertageseinrichtungen und Schulen im 
Einklang mit dem Infektionsschutz erfüllt.

 Die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder in den Einrichtungen hat Vorrang. Vorbeugende Schließungen 
von Einrichtungen sind nicht mehr in den Verordnungen vorgesehen. Ziel ist ein verlässliches und stabiles 
Betreuungs- und Bildungsangebot für alle Kita-Kinder.

Kinder in Kindertageseinrichtungen – Aktuelle Lage



Studie Prof. Dr. Barbara Lochner, Fachhochschule Erfurt, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften Fachgebiet 
Pädagogik der Kindheit

Studie 2020-2021: Thüringer Familien in Zeiten von Corona

(in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, LV Thüringen, gefördert vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft)

Ergebnis: für eine pandemieresistente Unterstützungsstruktur sind zentral

 verlässliches Betreuungsangebot,

 sie verfügbaren Ressourcen (Personal, Raum, Material) lassen ein konzeptionell angemessenes pädagogisches 
Handeln zu,

 Stärkung der digitalen Kompetenz der Einrichtungen, 
um einen zuverlässigen Elternkontakt zu gewährleisten.

Kinder in Kindertageseinrichtungen - Studienlage



Kinder in Kindertageseinrichtungen - Studienlage

Lochner 2021, S. 19



Vortrag Prof. Dr. med. Reinhard Berner, Universitätsklinik Dresden anlässlich der

Fachveranstaltung des Staatsministeriums für Kultus in Sachsen: „Was Kinder brauchen“  am 22. November 2021

Fragestellung: 

Welche Rolle spielen die Kinder in der Pandemie und welche Krankheitslast tragen sie – Welche Maßnahmen sind 
angemessen?

Erkenntnisse:

 Das Infektionsgeschehen in der Allgemeinbevölkerung spiegelt sich in Kitas. 

 Es gibt keine Hinweise auf eine Überrepräsentation von Kleinkindern am Infektionsgeschehen.

 Büros und Pausenräume der Fachkräfte in den Kitas stellen ein höheres Risiko dar als der Kontakt zu Kindern.

 Kinder brauchen Schutz in der Pandemie. Schutz ist aber nicht ausschließlich Schutz vor Infektionen.

 Das Wohl des Kindes muss Leitschnur sein – auch bei der Bewertung von Maßnahmen wie Schließungen, 
Maskentragen oder Impfungen.

Kinder in Kindertageseinrichtungen - Studienlage



DGPI: Covid-19-Survey (Quelle: https://dgpi.de/covid-19-survey-update) 

Aktuelle Ergebnisse der DGPI-Datensammlung von stationären COVID-19-Fällen bei 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Stand: 21.11.21 (wöchentliche Aktualisierung)

 Insgesamt 2058 stationäre COVID-19-Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen

 Davon 97 Patienten auf ICU, d.h. 5 Prozent der mit COVID-19 im Krankenhaus 
stationär aufgenommenen Kinder und Jugendlichen benötigen eine Behandlung auf 
der Intensiv-Station.

 Das Risiko einer Aufnahme auf Intensivstation beträgt für Kinder in der Altersgruppe 
1 bis 6 Jahre etwa 1 zu 10.000

 Die Krankheitslast durch SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen ist 
sehr gering und äußerst gering im Kita-Alter.

Kinder in Kindertageseinrichtungen - Studienlage

https://dgpi.de/covid-19-survey-update


Zukünftige Maßnahmen der Landesregierung in der Pandemiebekämpfung berücksichtigen in Bezug auf die 
Kindertagesbetreuung den aktuellen Stand der Forschung und die Erkenntnisse der vergangenen Phasen der 
Pandemie:

 Anerkennung der Rolle, die die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen für 
Familien hat.

 Absicherung eines verlässlichen Betreuungsangebots für alle Kinder im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.

 Kinder brauchen Schutz in der Pandemie. Schutz ist aber nicht ausschließlich Schutz vor Infektionen.

 Das Wohl des Kindes muss Leitschnur sein – auch bei der Bewertung von Maßnahmen wie Schließungen, 
Maskentragen oder Impfungen und Testungen.

Kinder in Kindertageseinrichtungen - Ausblick
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von 
Entscheidungen 
zur Stärkung 
Medienbildung / 
informatische 
Bildung (Fach 
Medienbildung/I
nformatik) 

• Überarbeitung 
Fachlehrpläne 
sowie 
Leitgedanken 
der Lehrpläne 

  
 

Erweiterte Lenkungsgruppe 
unter Leitung des TMBJS 

zum gegenseitigen inhaltlichen Austausch 
der Kooperationspartner sowie zur Koordination der Arbeitsgruppen 

AG „Hybrid-
Unterricht“
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Erarbeitung von 
Checklisten und 
Best-Practice-
Beispielen zum 
parallelen Lernen an 
verschiedenen Orten
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Digitalstrategie Thüringer Schule (DiTS)

Orientierungsfrage der DiTS
Wie gestalten wir die Digitalisierung in den Schulen und wie können wir sie für 
die Entwicklung des Lernens und Lehrens nutzen? (TMBJS & ThILLM, 2019, 
S. 2)

Grundsätze
 Primat der Pädagogik (KMK, 2017, S. 9)
 Notwendigkeit des partizipativen Zusammenwirkens aller Bildungspartner auf 
Augenhöhe (TMBJS & ThILLM, 2019, S. 4)
 Gerade in der digitalisierten Welt erlangt der Bildungsauftrag von Schule einen 
neuen Stellenwert (TMBJS & ThILLM, 2019, S. 5)
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Definition von Unterricht

Unterricht ist die geplante, strukturierte und reflektierte Interaktion zwischen 
Lernenden und Lehrenden, die nach Maßgabe einer der Schulleitung 
genehmigten zeitlich-organisatorischen Planung erfolgt. Dabei gestalten die 
Lehrenden lernförderliche Bedingungen für den Erwerb von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Kompetenzentwicklung der Lernenden. 
Grundlage für den Lehr- und Lernprozess im Unterricht sind die Lehrpläne und 
der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre, welche durch schulinterne Lehr- und 
Lernplanung konkretisiert werden.

St´in Dr. Julia Heesen, Brief an die Leitungen der staatlichen Schulämter vom 29. März 2021

Durch die Definition wird es möglich, Tätigkeiten der Lehrenden auch bei 
räumlicher Trennung von den Lernenden dem Begriff Unterricht 
zuzuordnen.
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Begriffsklärung Hybrid-Unterricht

Lerninhalte sind im Präsenz- und im Online-Format identisch. Lernende können 
die favorisierte Lernmethode wählen und sowohl persönlich als auch über die 
LMS (TSC) teilnehmen. Der Unterricht findet parallel im Präsenz- und im 
Online-Format statt, die Lernenden können dabei räumlich getrennt sein.
Hybrid-Formate können asynchrone Elemente, wie Blended-Learning-Formate, 
enthalten. Aufgaben sind für alle Lernenden verpflichtend und mit einer 
Zeitleiste verknüpft.

(vgl. Forchheim, 2021)

Die gesammelten Best-Practice-Beispiele entsprechen diesem Verständnis von 
Hybrid-Unterricht.
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Lehr- und Lernstrukturen im Hybrid-Unterricht
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Abb. 1: Lehr- und Lernstrukturen in einem individualisierten 
Hybrid-Unterricht (vgl. Zylka, 2021; S. 36).
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Leitgedanken
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 Ein Hybrid-Unterricht muss den allgemeinen Ansprüchen an guten Unterricht 
gerecht werden. Das schließt insbesondere die Qualitätskriterien SuS-
Orientierung, Bildungsgerechtigkeit und Feedback-Kultur ein.
 Inhalte orientieren sich an bestehenden Lehrplänen und zugelassenen 
Schulbüchern. Alle Basisdokumente für den Unterricht sollten in digitaler Form
verfügbar sein und digitale Arbeitsaufträge ermöglichen.
 Als Zielgruppen werden alle Lernenden in den Blick genommen. Vulnerable 
Gruppe werden dabei besonders berücksichtigt. Der Unterricht ist gemäß den 
Ansprüchen adressatengerecht.
 Die digitalen Werkzeuge und Instrumente werden datenschutzkonform
verwendet. Als zentrales Werkzeug steht die TSC als modernes LMS bereit.
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Best-Practice-Beispiele

Integrierte Gesamtschule Erfurt

 hybride Unterrichtsformate in 
unterschiedlichen Fächern

 Arbeit in Präsenz-Form im 
Klassenraum und parallel in 
Online-Form in der TSC

 Aufgaben-Steuerung über Task-
Card

 Leihgeräte für Lernende 
 1:1 Ausstattung in der Sek II
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Best-Practice-Beispiele
Staatliches Berufsschulzentrum 
Kyffhäuserkreis, Sondershausen

 Digitale Pilotschule
 gute Zusammenarbeit mit 

Schulträger (technische 
Ausstattung, Unterstützung bei 
Systempflege) 

 alle Lernende arbeiten in der 
TSC

 engagierte Lehrkräfte 
kooperieren mit externen 
Partnern und arbeiten auch in 
Distanz 

 Entwicklung einer Handreichung
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Best-Practice-Beispiele
Staatliches Berufsschulzentrum 
Hugo Mairich, Gotha

 Lernende arbeiten gleichzeitig 
an verschiedenen Lernorten

 Einbezug externer Partner und 
Experten

 Organisation von 
Gruppenarbeit der Lernenden 
über die TSC

 Interaktion mit Lehrenden in 
Fern-Lernumgebungen

 Digitale und verlinkte 
Arbeitsmaterialien und 
Dokumentation
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Information für Lehrende und Interessierte …
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Zu Punkt 12 Landesfamilienförderplan –  
Auswertung des Sonderprogramms Familienerholung 2021 
 

In der Auswertung wurden die teilnehmenden Einrichtungen gebeten, die Nutzerzahlen des Sonderprogramms Familienerholung (aufgeschlüsselt 
nach Anzahl der teilnehmenden Familien und der Gesamtübernachtungszahlen in den jeweiligen Monaten) bis zum Stichtag 20.12.2021 zu ermitteln. 
Die Ergebnisse finden sich in der untenstehenden Tabelle.  
 
Die Planungen für das Sonderprogramm Familienerholung beruhten auf einer Kalkulation, die die Einrichtungen im Rahmen ihrer Jahresplanung im 
Januar 2021 erstellten. Wenn man die gemeldeten Zahlen mit der Ursprungskalkulation vergleicht, ergibt sich folgendes Bild:  
Ursprünglich geplante Übernachtungszahlen insgesamt: 23.300 Übernachtungen 
In der Auswertung erfolgten tatsächlich 4.967 Übernachtungen. 
Ursprünglich geplante Familienanzahl insgesamt: 1682 Familien 
In der Auswertung nahmen tatsächlich 371 Familien am Sonderprogramm teil. 
 
Bei den teilnehmenden Einrichtungen des Sonderprogramms (Familienferienstätten und sonstige familiengerechte Einrichtungen) ergaben sich ins-
besondere hohe Ausfälle bei den Übernachtungszahlen durch die Lockdown-Situation bis hinein in den Juni 2021 und entsprechende Stornierungen 
von Familien. Limitierend auf die Nutzerzahlen des Sonderprogramms wirkte auch das ab Oktober 2021 aufgelegte Aktionsprogramm „Aufholen 
nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des BMFSFJ. Das Aktionsprogramm umfasst ebenso einen Förderbereich Familienerholung für Familien 
mit Unterstützungsbedarf, der mit einem Förderanteil von bis zu 90% der Übernachtungs- und Verpflegungskosten sehr attraktiv gestaltet ist. Wenn 
eine statistische Auswertung des Bundesprogramms einrichtungsscharf vorliegt, wird die Abwanderung vom Sonderprogramm ins Bundesprogramm 
sichtbar. Aufgrund der angespannten Corona-Lage erfolgten in vielen Einrichtungen auch im Dezember 2021 nur wenige Übernachtungen.  

 

gez. Ines Wesselow-Benkert 
Referatsleiter/in 25 
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Übernachtungszahlen Sonderprogramm Familienerholung 2021 
 

 Juni 

Juli August September Oktober November Dezember insgesamt Ursprüngliche 
Kalkulation 
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Ferienzentrum Oberhof 12     1 145    11 394   27 41      3 272 17 84      7 0      0 948    65 5600 350 

Bildungs- und Ferienstätte 
Eichsfeld,  Uder 

0 0 136      3 226   17 0      0 11 394 27      3 0      0 420    25 3200 200 

Haus am Seimberg-
Brotterode-Trusetal  

0 0 0 0 71 9 8 1 103 9 9 1 20 4 211 24 1600 100 

Burg Bodenstein Leine-
felde-Worbis 

30 2 89 7 523 25 156 18 37 2 256 16 0 0 1091 70 2160 180 

Rothleimmühle Nordhau-
sen 

0 0 6 1 166 10 36 2 111 7 0 0 0 0 319 20 2040 120 

Ferienpark Feuerkuppe 
Sondershausen  

0 0 276 33 504 38 78 10 374 22 150 16 0 0 1.382 119 5000 435 

Naturfreundehaus Gieß-
übel 

0 0 175 8 0 0 0 0 265 16 0 0 60 5 500 29 570 100 

Kloster Volkenroda  0 0 6 1 26 7 6 2 14 3 2 2 0 0 54 15 1760 110 

 "Marcel Callo" Heilbad 
Heiligenstadt 

0 0 21 2 9 1 0 0 12 1 0 0 0 0 42 4 1400 87 

 

gesamt 4.967 ÜN 
371 Familien 
 

23.300 ÜN 
1682 Familien 
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